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VERORDNUNG 
Verordnung über den vom Gemeinderat der Gemeinde St. Stefan ob Stainz am …………………… 

beschlossenen Bebauungsplan 02 „Klug“ (unter Berücksichtigung der Beschlüsse hinsichtlich von 

Änderungen auf Grund von fristgerecht vorgebrachten Einwendungen und Stellungnahmen). Auf der Grundlage 

des §40 (Bebauungsplanung), Abs.6 des Stmk. Raumordnungsgesetzes 2010 idgF. wird verordnet:  

§1 Geltungsbereich 
Gemeinde St. Stefan ob Stainz | KG 61237 St. Stefan  

(1) Der Bebauungsplan legt für Grundstücksflächen lt. Rechtsplan Nr.: BPL 02/SOS 20/01, der 
auch Bestandteil der Verordnung ist, Einzelheiten der Bebauung fest1. Der Gestaltungsplan 
dient, im Sinne einer Erläuterung der Gestaltungsabsichten, als Grundlage dieses 
Bebauungsplanes (Beilage Plan Nr.: BPL 02/SOS 20/02). 

(2) Bei Widersprüchen zwischen Wortlaut und Plan gilt der Wortlaut. 

§2 Ausweisung und zulässige Nutzungen 
(1) Das Planungsgebiet ist im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan 1.0 (in der Fassung Änderung 

1.09) der Gemeinde St. Stefan ob Stainz als Aufschließungsgebiet für „Allgemeines 
Wohngebiet“ mit einer zulässigen Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,7 ausgewiesen. Es sind 
daher vornehmlich Wohnzwecke zulässig. 

(2) Andere Nutzungen und „Sonstige Betriebe“ gem. StROG §30(1)2 sind zulässig, wenn diese 
keine dem Gebiet widersprechende Verkehrs- und/oder Lärmbelastung verursachen (z.B. Büro, 

Friseur, od.ä). 

(3) Mängel lt. Flächenwidmungsplan 1.0 (in der Fassung Änderung 1.09) 

  Art Zuständig 
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P
riv

at
 

(1) Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung auf der 
Grundlage einer wasserbautechnischen Gesamtbetrachtung. 

X   X 

(2) Mangel der inneren Abwasserentsorgung  X  X X 

(3) Mangel der inneren und äußeren Erschließung X   X 

(4) Mangel der Lärmfreistellung X   X 

(5) Aus siedlungspolitischem Interesse muss ein Bebauungsplan mit folgenden 
Zielsetzungen erstellt werden: 

- Geordnete Zu- und Abfahrt zur L314 

- Sicherstellung einer Erschließungsmöglichkeit von künftigen 
Baulandpotenzialen 

- Grundumlegung und Schaffung von sinnvollen Grundstücksproportionen 

- Schaffung von Zonen unterschiedlicher Bebauungsdichte in Abstimmung 
auf die bestehende Siedlungsstruktur 

 X X  

 
1 Lt. Schreiben der Stmk. Landesregierung vom 11/01/2011 (GZ.: FA13B-50.1/2011-549) sind die betroffenen 

Grundstücksnummern nicht mehr in der Verordnung anzuführen, sondern lediglich planlich darzustellen. Unter Umständen 
im Erläuterungsbericht angeführte Grundstücksnummern dienen der Übersicht und haben keine rechtliche Verbindlichkeit. 
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§3 Grenzlinien, Fluchtlinien und Abstände 
(1) Die im Rechtsplan festgelegten Abgrenzungen der Erschließungsstraßen gelten als 

Straßenfluchtlinien im Sinne des BauG §4 Z.57. Es sind die einschlägigen Bestimmungen 
des Landesstraßenverwaltungsgesetzes einzuhalten. 

(2) Für das Planungsgebiet werden Baugrenzlinien festgelegt. Gebäude dürfen nur innerhalb 
der durch diese Linien begrenzten Fläche errichtet werden. Untergeordnete Nebengebäude2 
sowie bauliche Anlagen3 ohne Gebäudeeigenschaft im Sinne des BauG §21(1)2 dürfen – 
unter Berücksichtigung §5(2)g - auch außerhalb der Baugrenzlinien errichtet werden.  

(3) Neben den festgelegten Baugrenzlinien, sind die Abstandsbestimmungen gem. Stmk. BauG, 
§13 einzuhalten. 4 

§4 Infrastruktur: 

(1) Erschließung und Wege 

a) Die Anbindung des Bebauungsplanareals erfolgt über die nordöstlich angrenzende 
Landesstraße L314 (Schilcherweinstraße) mittels einer - gem. den Vorgaben der 
Fachabteilung der Stmk. Landesregierung, A16 - neu herzustellenden Zufahrt (siehe 

Beilagen).  

b) Die innere Erschließung des Bebauungsplanbereiches und die Anbindung des 
künftigen Erweiterungspotenziales erfolgt über neu herzustellende Erschließungs-
straßen, die mit einer Mindestbreite von 6,0m bzw. 8,0m (Hauptwege) bzw. 5,0m 
(Nebenwege) festgelegt werden. Am Ende von Stichstraßenführungen sind 
Wendemöglichkeiten lt. Rechtsplan herzustellen. Zur Sicherung einer dem öffentlichen 
Interesse entsprechenden Infrastruktur sind von den Grundeigentümern – bis zur 
Übernahme der Straßenfläche in das öffentliche Gut – sämtliche Zu- und 
Durchfahrtsmöglichkeiten im Sinne einer öffentlichen Straßenflächen zuzulassen. 

c) Zur Sicherstellung einer fußläufigen Durchlässigkeit der Siedlungsräume sind Geh- 
bzw. Radwegverbindungen gem. Rechtsplan herzustellen.  

d) KFZ-Abstellflächen sind auf den jeweiligen Bauparzellen zu errichten.  

e) Bei Zu- / Ausfahrten von/auf „Hauptwege“ ist eine Umkehrmöglichkeit am eigenen 
Grund herzustellen. 

f) Toranlagen sind zulässig, wenn das Aufstellen eines Fahrzeuges außerhalb des Tores 
am eigenen Grund möglich ist.  

 
2  BauG §4 Z.47 - Nebengebäude: eingeschoßige, ebenerdige, unbewohnbare Bauten von untergeordneter Bedeutung mit einer 

Geschoßhöhe bis 3,0 m, einer Firsthöhe bis 5,0m und bis zu einer bebauten Fläche von 40 m². 

3  BauG §4 Z.13 – Bauliche Anlage (Bauwerk): eine Anlage, die mit dem Boden in Verbindung steht und zu deren fachgerechter Herstellung 

bautechnischer Kenntnisse erforderlich sind.  
4  Ergänzend wird noch auf das Schreiben der Stmk. Landesregierung, A16 vom 22/01/2021 hingewiesen (siehe Einwendung zur 

Fläwi-Änderung 1.09), wonach für den Fall, dass die Bestandsgebäude entlang der L314 geändert (abgebrochen) werden sollten, 
bei künftigen Bebauungen ein Freihaltebereich von 6m einzuhalten ist. Bei etwaigen, derartigen Bauvorhaben sollte daher 
frühzeitig das Einvernehmen mit den Fachstellen hergestellt werden.  
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(2) Ver- und Entsorgung 

a) Die Beseitigung der Niederschlagswässer hat gem. Stellungnahme, verfasst von IGBK 
Gmbh, in der Form zu erfolgen, dass keine Beeinträchtigungen der Nachbar-
grundstücke gegeben ist.  

b) Die Zuleitung von Strom, Telefon etc. muss mittels Erdkabel erfolgen. 

§5 Bebauung 

(1) Generelle Vorgaben 

a) Der zulässige Bebauungsgrad, die Bebauungsdichte und Bebauungsweise sind im 
Rechtsplan Nr.: BPL 02/SOS 20/01 festgelegt. 

b) Hauptgebäude / Hauptbaukörper sind in offener Bebauungsweise auszuführen. 
Untergeordnete Baukörper und Nebengebäude (wie z.B. Garagen, etc.) dürfen auch in 
gekuppelter Bebauungsweise ausgeführt werden. 

c) Die Hauptgebäudeausrichtung muss lt. Rechtsplan erfolgen. 
Sonstige, grundsätzliche Zielsetzungen: 

- Auszugehen ist von den Höhenschichtenlinien des natürlichen Geländes, dabei sind 
geringfügige Abweichungen – zur Schaffung einer harmonisch wirkenden, geordneten 
Gesamtsiedlungsstruktur – nach Vorgabe der Baubehörde zulässig. 

d) Der Hauptbaukörper muss eine einfache, langgestreckte Form aufweisen 
(Seitenverhältnis Breite zu Länge mind. ca. 1:1,5).  

e) Untergeordnete An-/Zubauten sind zulässig, wenn  

-  der langgestreckte Gesamteindruck des Hauptbaukörpers nicht gestört wird, 

-  die Geschoßfläche des Anbaues je Geschoß max. 30% des Hauptbaukörpers beträgt, 

-  die Gesamthöhe mind. 80 cm niedriger ist als der First des Hauptgebäudes, sowie 

-  An- und Zubauten nicht als flächenbündige Fortsetzung der Fassade des Hauptkörpers 
ausgeführt werden und einen Versatz von zumindest 30cm aufweisen um diesen vom 
Hauptbaukörper klar abzugrenzen. 

f) Die Dachdeckung hat in landschaftstypischen, roten bis rotbraunen, kleinformatigen 
und nicht glasierten Deckungsmaterialien zu erfolgen. Für untergeordnete 
Baukörperteile (Windfänge, Glasdächer und sonstige kleinere Überdachungen sowie 

Nebengebäude) sind Abweichungen zulässig. Foliendächer ohne Deckschicht (Kies, 

Begrünung, od.ä.) sind unzulässig.  

g) Bei allen Hauptbaukörpern ist ein umlaufender Dachüberstand von mind. 40cm 
auszuführen. 

h) Für die Installation von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) oder ähnlichen, alternativen 
Energiegewinnungssystemen auf Dächern, sind von der Dachneigung und 
Dachausrichtung abweichende Aufständerungen bzw. silhouettenbildende 
Ausbildungen unzulässig. Die Photovoltaikanlagen dürfen nicht in kleinflächigen 
Gruppierungen errichtet werden.   

Die Freiflächenaufstellung von PV-Anlagen ist unzulässig. 
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i) Erfolgt die Farbgebung von verputzten Fassadenflächen nicht in einem hellen Farbton 
bzw. in einem auf die umgebenden Bauten abgestimmten Farbton, so sind vor der 
Ausführung zur Beurteilung durch die Baubehörde Muster anzusetzen. Künstlich 
wirkende Farbtöne (lila, violett, neonfarbige Gelbtöne, udgl.) sind bei der Fassaden-
gestaltung unzulässig. Für einzelne, untergeordnete Bauteile sind, bei ausreichender 
Begründung (architektonische Gestaltung), auch kräftigere Farbtöne zulässig. 

 

(2) Zone 01 | Kleinstrukturierte Bebauung 

a) Zulässig ist die Errichtung von Ein- und Zweifamilienwohnhäusern. 

b) Es wird eine Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,4 festgelegt. 

c) Hauptbaukörper dürfen eine maximale Breite von 9m aufweisen. 

d) Die Gesamthöhe (lt. BauG §4 Z.33) darf an der Stelle des tiefsten 
Verschneidungspunktes mit dem natürlichen Gelände max. 11,0m betragen  

e) Zulässig sind Gebäude mit 

- Erdgeschoß und ausgebautem Dachgeschoß mit steilem Satteldach (40 bis 48°) und 
einer Gebäudehöhe (lt. BauG §4 Z.31) von max. 6,0m  

oder 

- Zwei Vollgeschoßen mit nicht ausbaufähigem Dachboden und flach geneigtem 
Satteldach (max. 30°) sowie einer Gebäudehöhe (lt. BauG §4 Z.31) von max. 7,5m 

Sonstige, grundsätzliche Zielsetzungen: 

- Für untergeordnete Baukörperteile (Windfänge, Glasdächer und sonstige kleinere 
Überdachungen sowie Nebengebäude) sind Abweichungen zulässig.  

- Es ist auf eine Wahrung einer harmonischen Proportion des Gesamtgebäudes zu achten 
(Kniestockhöhe etc.) 

- Bei Vorbauten (Windfänge, Wiederkehren, Wintergärten etc.) muss die Gesamthöhe 
(Gesamthöhe lt. BauG §4(31)) mind. 80 cm niedriger sein als der First des Hauptbaues. 

- Wesentliche Zielsetzung in allen Fällen ist, dass Baukörper max. zweigeschossig in 
Erscheinung treten. Unabhängig von den Festlegungen gem. Stmk. BauG (§4 (31+33)), ist 
die Schaffung eines optisch in Erscheinung tretenden dritten Geschoßes (durch Abgraben 
des natürlichen Geländes) jedenfalls unzulässig  

f) Die Fußbodenoberkante des Erdgeschosses darf 

- bei bergseitiger Zufahrt zum Grundstück max. 0,50m bzw.  

- bei talseitiger Zufahrt zum Grundstück max. 4,0m  

über Fahrbahnoberkante (= fertige Oberkante (Asphaltoberkante) der neu herzustellenden, 

inneren Erschließungswege im Bereich der jeweiligen Grundstückszufahrt) liegen. 

g) Je Grundstücksparzelle darf max. ein Nebengebäude errichtet werden 

 
 



krasser+krasser architektur ZT-KG Seite 9 

(3) Zone 02 | Wohnbauten 

a) Es wird eine Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,7 (lt. Flächenwidmungsplan) festgelegt. 

b) Je Wohneinheit sind mind. 1,5 Kfz-Stellplätze auszuführen. 

c) Die Gesamthöhe (Gesamthöhe lt. BauG §4 Z.33) darf an der Stelle des tiefsten 
Verschneidungspunktes mit dem natürlichen Gelände max. 12,50m betragen  

d) Zulässig sind Gebäude mit max. zwei Vollgeschoßen und flach geneigtem Satteldach 
(max. 30°) sowie einer Gebäudehöhe (lt. BauG §4 Z.31) von max. 9,0m 

Sonstige, grundsätzliche Zielsetzungen: 

- Für untergeordnete Baukörperteile (Windfänge, Glasdächer und sonstige kleinere 
Überdachungen sowie Nebengebäude) sind Abweichungen zulässig.  

- Es ist auf eine Wahrung einer harmonischen Proportion des Gesamtgebäudes zu achten 
(Kniestockhöhe etc.) 

- Bei Vorbauten (Windfänge, Wiederkehren, Wintergärten etc.) muss die Gesamthöhe 
(Gesamthöhe lt. BauG §4(31)) mind. 80 cm niedriger sein als der First des Hauptbaues. 

e) Bei Um- Zu- und Neubauten im lärmbelasteten Bereich entlang der L314 ist der 
Nachweis von Lärmschutzmaßnahmen gem. OIB-RL5 bzw. ÖN-S5021 zu erfüllen.  

 

(5) Ergänzungsbestimmungen für „Stainzer-Häuser“ 

Die Errichtung von dem Ortstypus entsprechenden Bauwerken („Stainzer-Häuser“) ist 
zulässig, sofern sichergestellt ist, dass die Traufunterkante der Hauptdachfläche nicht höher 
ist, als die Deckenunterkante (Balkenunterkante) des Erdgeschosses. Traufseitige 
Dachvorsprünge über 1,30m sind unzulässig. 

§6 Freiflächen 
(1) Die Ausbildung von Steinschlichtungen ist unzulässig. 

(2) Erdaufschüttungen bzw. Geländeveränderungen für Bauwerke dürfen nur im unbedingt 
erforderlichen Ausmaß durchgeführt werden und müssen sensibel in das Hanggelände 
eingebettet werden, wobei folgende Grundsätze zu beachten sind: 

-  Beträgt die Geländeveränderung mehr als 1,00m, muss diese in geböschter oder abgetreppter 
(terrassierter) Form ausgeführt werden. 

-  Ev. partiell erforderliche Stützmauern dürfen eine Höhe von 1,00m nicht überschreiten.  

-  Stützbauwerken dürfen eine durchgängige Länge von maximal 20m aufweisen.  

-  Zur Beurteilung der geplanten Geländeveränderungen sind im Rahmen des Bauverfahrens 
nachvollziehbare Geländeschnitte mit Darstellung des natürlichen Geländes und des geplanten, 
neuen Geländeverlaufes (inkl. Anbindung an das umgebende, natürliche Gelände) vorzulegen. 

-  Kleinräumige, unnatürlich wirkende Geländemulden dürfen dem natürlichen Geländeverlauf 
angepasst werden  

(3) Die Herstellung von Einfriedungen und lebenden Zäunen hat gem. Verordnung der 
Gemeinde St. Stefan ob Stainz lt. Beschluss vom 01/06/2001 zu erfolgen.  

(4) Der Grad der Bodenversiegelung von unbebauten Flächen darf max. 30% betragen.  

(5) Unversiegelte Freiflächen sind zu begrünen bzw. zu bepflanzen. Dabei sind heimische 
Pflanzen zu bevorzugen, neophytische, invasive Pflanzen sind unzulässig. 
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§7 Erfüllung der Vorgaben 
(1) Bei den Vorgaben gem. §1 bis 5 dieser Verordnung handelt es sich um ein Rahmenkorsett, 

welches die wesentlichen Zielsetzungen bzw. Vorgaben für den gesamten 
Bebauungsplanbereich definiert. Darüber hinaus sind bei sämtlichen Bauvorhaben die 
Vorgaben gem. Stmk. Baugesetz idgF. (insbesondere §43(4) „Orts- und Landschaftsbild5“), 
sowie etwaige Einschränkungen durch den örtlichen Bausachverständigen zu 
berücksichtigen 

(2) Die Behörde kann Ausnahmen von den Vorschriften gem. §5 dieser Verordnung zulassen, 
wenn an der abweichenden Ausführung ein öffentliches Interesse besteht oder damit eine 
verbesserte Eingliederung in das Straßen-, Orts- und Landschaftsbild gegeben ist. Es ist 
dafür in jedem Fall ein Gutachten eines befugten Sachverständigen einzuholen. 

 

§8 Inkrafttreten 
Der Bebauungsplan tritt mit dem der Kundmachungsfrist (14 Tage) folgenden Tag in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfasser: Für den Gemeinderat: 
 Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
 
Zahl: ...................................... Zahl: ............................. 

Graz, am ...................................... St. Stefan ob Stainz, am  ............................. 
 

 
5 Auszug aus dem Stmk. BauG 95 idgF., §43(4): 

Zusätzlich zu den bautechnischen Anforderungen muss das Bauwerk derart geplant und ausgeführt werden, dass es in seiner 
gestalterischen Bedeutung dem Straßen-, Orts- und Landschaftsbild gerecht wird. Hierbei ist auf Denkmäler und hervorragende 
Naturgebilde Rücksicht zu nehmen. 
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GRUNDLAGEN 
 

 Auszug aus dem Flächenwidmungsplan 1.0 der Gemeinde St. Stefan ob Stainz idF. 1.09  

 Auszug aus dem Katasterplan   M 1:2.000 

 Auszug aus dem Übersichtsplan Orthofoto (Quelle GIS-Stmk.) 

 

 

 
Auszug aus dem Flächenwidmungsplan 1.0 der Gemeinde St. Stefan ob Stainz idF.1.09 | ohne Maßstab  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gesamtfläche:

ca. 22.500 m²

Gemeinde St. Stefan ob Stainz

Auszug aus dem Katasterplan

M.: 1:2.000Katastergrundlage DKM vom 08/09/2015
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FLÄCHENÜBERSICHT 
 
 
 
Gemeinde: St. Stefan ob Stainz  

Katastralgemeinde: 61237 St. Stefan  

Grundstücke: 113, 114/3, 131/3, 134/1 

Anmerkung: 
Lt. Schreiben der Stmk. Landesregierung vom 11/01/2011 (GZ.: FA13B-50.1/2011-549) sind die betroffenen 
Grundstücksnummern nicht mehr in der Verordnung anzuführen, sondern lediglich planlich darzustellen. Die 
im Erläuterungsbericht angeführten Grundstücksnummern dienen der Übersicht und haben keine rechtliche 
Verbindlichkeit. 

 

Grundeigentümer:   
Grst.Nr. Eigentümer 
  

113 Jauk Barbara | 8522 Groß St. Florian 

114/3 
Klug Susanne | 8511 Greisdorf 
Klug Anton | 8511 St. Stefan 
 

131/3 
Bretterklieber Johann | 8511 St. Stefan ob Stainz 
Bretterklieber Ingrid | 8511 St. Stefan ob Stainz 
 

134/1 P&M Immo OG | 8511 St. Stefan ob Stainz 

 

 
Flächenübersicht:  
  

Gesamtfläche  ca.  29.300 m² Planungsareal   

 ca. 3.200 m² Erschließungsfläche   

 ca. 750 m² Freifläche | Versickerungsfläche   

 ca. 150 m² Allgemeinfläche (Altstoffe etc.)   

 ca. 2.700 m² Bestehendes Projekt Jauk   

 

 Zur Verfügung stehende Baufläche daher  ca. 22.500 m² 
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ERLÄUTERUNGEN 
 

Das Bebauungsareal liegt im unmittelbaren, westlichen Anschluss an das Zentrum des Hauptortsraumes 
der Gemeinde St. Stefan ob Stainz, welcher als regionaler Siedlungsschwerpunkt festgelegt ist. 

Das Areal ist im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan 1.0, idF. 1.09 (das Verfahren wird parallel zum 

Bebauungsplanverfahren durchgeführt) als Aufschließungsgebiet für „Allgmeines Wohngebiet“ mit einer 
Bebauungsdichte von 0,2 bis 0,7 festgelegt.  

Das Bebauungsareal stellt sich als Süd- bis Südwesthanglage dar.  
 

An das Bebauungsplanareal grenzen bzw. grenzt im 

Norden - Landwirtschaftlich genutzte Fläche | Allgemeines Wohngebiet  

Osten - Allgemeines Wohngebiet  

Süden - Allgemeines Wohngebiet 

Westen - Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
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Infrastruktur: 

Schmutzwasserkanal 

Entlang der westlichen Arealgrenzen verläuft eine Sammelleitung der öffentlichen Kanalanlage. Im 
Rahmen der Bebauungsplanerstellung wurde die Kapazität geprüft und für den Anschluss des 
gegenständlichen Areals positiv bewertet. 

Die innere Abwasserentsorgungsinfrastruktur kann an die bestehende Sammelleitung 
angeschlossen werden. 

Die für das BPL-Areal erforderlichen innere Fäkalanlage wird derzeit projektiert. Es ist geplant die 
Entsorgungsleitungen im Bereich der Erschließungsstraßen zu verlegen und kann somit eine 
Anbindung der vorgesehenen Bauparzellen sichergestellt werden. 

 

Regenwasser | Oberflächenwasserentsorgung  

Die Beseitigung der Niederschlagswässer hat in der Form zu erfolgen, dass keine 
Beeinträchtigung der Nachbargrundstücke gegeben ist.  

Betreffend der Regenwasserentsorgung (Straßen + Dachflächen der Objekte) liegt ein Projekt bzw. 
eine Stellungnahme, verfasst von IGBK GmbH, vor (siehe Belage) vor. Es ist demnach ein 
Retentions- bzw. Sickerbecken mit gedrosselter Ableitung in den naheliegenden Vorfluter 
vorgesehen. Für die einzelnen Objekte ist demnach eine Retention am eigenen Grund mit 
gedrosselter Ableitung in das gemeinsame Retentionsbecken herzustellen. 

 

Stromversorgung 

Die Stromversorgung des Bebauungsplanareals erfolgt durch die Energie Steiermark und ist gem. 
den erfolgten Vorabklärungen sichergestellt. 

 

Wasserversorgung 

Gem. den Vorabklärungen ist die ausreichende Wasserversorgung durch die im Nahebereich 
verlaufenden Ortswasserleitung sichergestellt. 

Die für das BPL-Areal erforderlichen innere Wasserversorgung wird derzeit projektiert. Es ist 
geplant die Zuleitung im Bereich der Erschließungsstraßen zu errichten. 
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Festlegungen lt. rechtskräftigem Flächenwidmungsplan: 

Aufschließungserfordernisse | Mängel lt. Flächenwidmungsplan 

Folgende Mängel zur Erreichung der Vollwertigkeit sind im Wortlaut zum Flächenwidmungsplan 
definiert. 

 Sicherstellung einer geordneten Oberflächenentwässerung auf der Grundlage einer 
wasserbautechnischen Gesamtbetrachtung 

Für die Oberflächenentwässerung liegt ein Projekt / Gutachten der IGBK Gmbh vor.  

Laut Oberflächenentwässerungskonzept werden die Meteorwässer in einem geeigneten 
Rückhaltebehälter je Grundstück gesammelt, und in weiterer Folge in den 
Regenwasserkanal geleitet. Die Drosselleistung pro Grundstück wird mit 1,5 l/s festgelegt. 
Des Weiteren wurde im südwestlichen Bereich eine Freifläche zur Oberflächenentwässerung 
festgelegt. 

Die Umsetzung der Maßnahmen ist noch nicht erfolgt 

 Mangel der inneren Abwasserentsorgung 

Die inneren Abwasserentsorgung wird derzeit projektiert. 

 Mangel der inneren und äußeren Erschließung 

Mit dem gegenständlichen Bebauungsplan sind die Vorgaben zur Schließung festgelegt, 
auch ein Gestattungsvertrag des Lande Steiermark hinsichtlich der Zufahrt über die L314 
liegt bereits vor.  

Die Umsetzung der Maßnahmen ist noch nicht erfolgt 

 Mangel der Lärmfreistellung 

Da gem. Flächenwidmungsplan ausschließlich der direkt an der Landesstraße befindliche 
Teil des Bebauungsplanareals - in welchem bestehende Objekte gegeben sind - eine 
Lärmbelastung (45dB-Nacht) aufweist bzw. der unbebaute / zu bebauende Bereich 
außerhalb der Lärmbelastungszonen liegt, kann die Lärmfreistellung als gegeben angesehen 
werden. 

Anmerkung: 
Der direkt an der Landesstraße befindliche, bebaute Bereich wurde vorwiegend zur 
Sicherstellung einer Zufahrtsmöglichkeit sowie zur Festlegung einer Regelung für 
Ersatzbauten in die Aufschließungsgebietsfestlegung miteinbezogen. 

Bei etwaigen Bauvorhaben im Bereich dieser Bestandsbauten (Um- oder Ausbau, 
Ersatzbau), sind im Rahmen des Bauverfahrens entsprechende Lärmschutzmaßnahmen 
vorzuschreiben bzw. umzusetzen (siehe auch §5(3)e. der Verordnung). 
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 Aus siedlungspolitischem Interesse muss ein Bebauungsplan mit folgenden 

Zielsetzungen erstellt werden: 

- Geordnete Zu- und Abfahrt zur L314 

- Sicherstellung einer Erschließungsmöglichkeit von künftigen Baulandpotenzialen 

- Grundumlegung und Schaffung von sinnvollen Grundstücksproportionen 

- Schaffung von Zonen unterschiedlicher Bebauungsdichte in Abstimmung auf die 
bestehende Siedlungsstruktur 

 

Sämtliche, angeführten Punkte sind mit den Festlegungen des vorliegenden 
Bebauungsplanes erfüllt. 

 

Zusammenfassung 

Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes 02 „Klug“ sind noch nicht alle Mängel lt. Verordnung zum 
Flächenwidmungsplan 1.0 (in der Fassung Änderung 1.09) erfüllt.  

Liegt zum Zeitpunkt der Endbeschlussfassung die entsprechenden Nachweise vor, kann die 
Aufhebung des Aufschließungsgebietes per Gemeinderatsbeschluss unmittelbar erfolgen (eigener 

Sitzungspunkt erforderlich). 

 

Unter bestimmten Voraussetzungen können fehlende Nachweise auch im Rahmen der jeweiligen 
Bauverfahren abgehandelt werden.  

Gem. StROG 2010, §8(4) ist die Erteilung von Festlegungs- und Baubewilligungsbescheiden nach 
dem Steiermärkischen Baugesetz vor Aufhebung der Festlegung von Bauland als 
Aufschließungsgebiet im Sinne des §29 Abs. 3 dann zulässig ist, wenn 

a) die Bewilligungen der Erfüllung der fehlenden Baulandvoraussetzungen dienen oder 

b) die gleichzeitige Fertigstellung der fehlenden Baulandvoraussetzungen mit dem Bauvorhaben 
gesichert ist.  

 

 

Baulandmobilisierung 

Für das Areal 02 „Klug“ wurden Baulandmobilisierung gem. StROG §35 (privatwirtschaftliche 

Maßnahmen) festgelegt. Die darin festgelegten Fristen beginnen mit der Rechtskraft des 
Bebauungsplanes zu laufen.   
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Allgemeine Anmerkungen: 
 

a) Hinweis zur Bestandsaufnahme bzw. zu den Plangrundlagen: 

Die in den zeichnerischen Darstellungen (Beilagen, Katasterauszüge etc.) eingetragenen 
Plangrundlagen (Grundstücksgrenzen, Häuser, Wege etc.) beruhen auf der von der Gemeinde zur 
Verfügung gestellten Plangrundlage in digitaler Form (DKM) vom 08/09/2015 (Datum der 

Datenerstellung durch die Stmk. Landesregierung, GZ.: ABT17-2187/2015-644).  

Maßgebliche, nicht in der DKM enthaltene Vermessungen (nachträgliche Grundstücksteilungen, 

nachgetragene Gebäude, geänderte Straßenverläufe, etc.) wurden - so weit von der Gemeinde zur 
Verfügung gestellt - nachgetragen. Die von der DKM abweichenden Eintragungen sind in den 
Planunterlagen auch andersfarbig dargestellt. 

Ob noch weitere, die Planung beeinflussende Vorgaben (Leitungen, Servitute etc..) vorhanden sind, 
ist im Zuge der Bauplanung gesondert zu prüfen. 
 

 

b) Ergänzende Hinweise 

Im Bebauungsplanbereich wurden empfohlene Grundstücksteilungen mit der Zusatztextierung 
„individuelle Anpassung möglich“ dargestellt. Bei der Umsetzung von Bebauungsplänen treten 
immer wieder Probleme bezüglich der Grundstücksgrößen auf, bzw. ergibt sich immer wieder der 
Bedarf von kleinräumigen Verschiebungen. So wird z.B. ein Zweifamilienwohnhaus einen größeren 
Flächenbedarf haben, als ein Einfamilienwohnhaus. Um einen individuelleren Spielraum in dieser 
Hinsicht zu belassen, wurde eine entsprechende, flexiblere Anwendungsmöglichkeit vorgesehen. 
Ausdrücklich wird jedoch darauf hingewiesen, dass dieser Spielraum natürlich nur unter Einhaltung 
folgender, übergeordneter Rahmenbedingungen möglich ist: 

 Einhaltung der Bebauungsdichte 

 Parzellierungen im Bauland dürfen nur in der Form erfolgen, dass keine, im Sinne der vorgesehenen 
Nutzung, unbebaubaren Grundstücke verbleiben. 

 Beibehaltung der grundlegenden Nutzungsstruktur lt. Rechts- bzw. Gestaltungsplan 

 
 
c) Geruchskreis 

Im Bebauungsplanareal (Bestandsgebäude an der Landesstraße) befindet sich noch ein 
Tierhaltungsbetrieb. Laut Geruchskreis liegt im Bebauungsplanbereich „Klug“ – mit Ausnahme des 
unmittelbaren Nahbereiches um das Bestandsgebäude - keine Belästigung vor (lediglich ein 

kleinräumiger Bereich befindet sich innerhalb der Geruchsschwelle). Gem. StROG 2010 ist die 
Errichtung von Wohngebäuden im Geruchsschwellenbereich zulässig, im Belästigungsbereich ist 
eine derartige Errichtung dann zulässig, wenn keine unzumutbare Belästigung vorliegt. Dies ist im 
Bauverfahren gesondert zu beurteilen. 

Auszug aus dem StROG 2010, §27(5): 

„[…] (5) Der ausgewiesene Geruchsschwellenabstand entfaltet folgende Rechtswirkungen:  

1. Im Belästigungsbereich dürfen, wenn eine unzumutbare Belästigung festgestellt wurde, 
Wohnnutzungen baurechtlich nicht bewilligt werden. Davon ausgenommen sind 
betriebszugehörige Wohnnutzungen des Tierhaltungsbetriebes […]“ 
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Weitere Erläuterungen zur Verordnung: 
 

Das gegenständliche Planungsareal wurde auf Grundlage der umgebenden 
Bebauung, den örtlichen Gegebenheiten (Landesstraße, bestehende Objekte) sowie 
der Lage im Ortsraum in folgende Zonen gegliedert: 

Zonierung 

Zone 01: Südwestlicher, gegenüber der Landesstraße tiefer liegender Bereich 
des Areals. 

 Um eine Fortsetzung der im südlichen Anschluss bestehenden, 
kleinstrukturierten Ein- und Zweifamilienhausbebauung sicher zu 
stellen, wurde der im Flächenwidmungsplan festgelegte 
Dichterahmen eingeschränkt und mit max. 0,4 an die 
Bestandsstruktur angepasst. Des Weiteren wird zur Sicherstellung der 
angestrebten Bebauung in diesem Bereich eine Einschränkung auf 
Ein- und Zweifamilienwohnhausstrukturen festgelegt. 

Zone 02: Nahebereich zur Landestraße  

 Aufgrund der Lage direkt an der Landesstraße, im unmittelbaren 
Ortszentrumanschluss und um eine Fortsetzung der südöstlich und 
nordwestlich anschließenden, größerformatigen und dichteren 
Ortsraumbebauung sicherzustellen, wurde diese Zone für verdichtete 
Wohnbebauungsformen mit höherer Dichte (0,7) festgelegt. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zone 01 
kleinstrukturierte 

Bebauung 

Zone 02 
Wohnbebauung 
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Zu §2(2) – zulässige Nutzungen Nutzungen

Aufgrund der Ausweisung als Aufschließungsgebiet für „Allgemeines Wohnen“ ist 
im Bebauungsplanbereich „Klug“ grundsätzlich in erster Linie eine Wohnnutzung 
zulässig. Andere, gem. StROG 2010, §30(1)2 zulässige Nutzungen sind jedoch 
dementsprechend möglich, wenn diese keine dem Gebiet widersprechende 
Verkehrs- und/oder Lärmbelastung verursachen.  

Auszug aus dem StROG 2010, §30(1): 

2.  allgemeine Wohngebiete, das sind Flächen, die vornehmlich für Wohnzwecke bestimmt 
sind, wobei auch Nutzungen zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozialen, religiösen 
und kulturellen Bedürfnissen der Bewohner von Wohngebieten dienen (z. B. 
Verwaltung, Schulen, Kirchen, Krankenanstalten, Kindergärten, Garagen, Geschäfte, 
Gärtnereien, Gasthäuser und sonstige Betriebe aller Art), soweit sie keine dem 
Wohncharakter des Gebietes widersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft 
verursachen; […]“ 

 

 

Zu §3(2) – Grenzlinien, Fluchtlinien und Abstände Baulinien

Grundsätzlich soll dem Planer eine möglich große Freiheit im Hinblick auf die 
Gebäudesituierung gelassen werden, weshalb mit der Festlegung von 
Baugrenzlinien möglichst sparsam umgegangen wurde. Auf Grund der gegebenen 
Parzellenstruktur, sowie der Festlegung der Hauptgebäudeausrichtung ist auch 
keine sehr große Variabilität der Baukörpersituierung möglich.  

Lediglich in aus fachlicher Sicht zu beachtenden Bereichen (Abstände zu 

angrenzenden Bestandsgebäuden, Straßenflächen, Schaffung von durchgehenden 

Grünzonen bzw. Freiflächen) wurden Baugrenzlinien festgelegt. Im Bereich der 
bergseitigen Erschließung von Zone 01 ist aus fachlicher Sicht eine Situierung des 
Hauptgebäudes in Straßennähe zu befürworten, mit den festgelegten 
Baugrenzlinien soll dieser Zielsetzung Rechnung getragen werden.  

Die Festlegung von Baufluchtlinien ist im gegenständlichen Bebauungsplan auf 
Grund der umgebenden Siedlungsstruktur nicht erforderlich, Straßenfluchtlinien 
werden durch die festgelegten Erschließungswege definiert.  

Ergänzend wird noch auf das Schreiben der Stmk. Landesregierung, A16 vom 
22/01/2021 (Einwendung zur Fläwi-Änderung 1.09) hingewiesen, wonach für den 
Fall, dass die Bestandsgebäude entlang der L314 geändert (abgebrochen) werden 
sollten, bei künftigen Bebauungen ein Freihaltebereich von 6m einzuhalten ist. Bei 
etwaigen, derartigen Bauvorhaben sollte daher frühzeitig das Einvernehmen mit 
den Fachstellen hergestellt werden.“  

 

Zu §4(2) - Infrastruktur 

In Absprache mit der Baubezirksleitung Südweststeiermark (BBL-SW) wurde eine 
Hauptzufahrt von der Landesstraße ermöglicht und kann der unmittelbare 
Anschluss des Areals an das übergeordnete Verkehrsnetz sichergestellt werden. 
Der im Schreiben der BBL-SW vom 21/02/2020 (siehe Beilage) geforderte tw. 
Abbruch des Gebäudes auf Grst. 134/3 ist mittlerweile bereits erfolgt, ein 
Gestattungsvertrag (Zufahrt über die L314, siehe Beilagen) liegt auch bereits vor. 

äußere 

Anbindung 
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Das innere Erschließungssystem teilt sich in Hauptwege und Nebenwege. 
Hauptwege wurden, da darüber auch die Erschließung künftiger Potentialflächen 
erfolgen wird, mit einer Breite von 6,0m (bzw. 8,0m im Zufahrtsbereich der L314 
gem. Gestattungsvertrag) festgelegt, Nebenwege mit einer Breite von 5,0m.  

Im Bereich der Hauptwege ist – zur Wahrung eines ungehinderten Verkehrsflusses 
– festgelegt, dass Umkehrmöglichkeiten auf dem jeweiligen Grundstück 
vorzusehen sind (kein rückwärts Ausfahren auf den Hauptweg). 

Das Wegesystem wurde in der Form gewählt, dass eine möglichst durchgängige 
Erschließung (Minimierung von Stichstraßen), wie auch eine Anbindung von künftigen 
Baulandpotenzialen gewährleistet ist. Auch ist eine Anbindung an den südlich 
angrenzenden „Sommerweg“ (Gst.: 115/1), vorgesehen. Diese soll jedoch lediglich 
(gegebenenfalls gesichert durch demontierbare Poller) als Durchfahrt für 
Wirtschaftsfahrzeuge dienen. Zur Wahrung einer fußläufigen Durchlässigkeit des 
Planungsareals sind zudem zusätzlich Fußwege mit einer Breite von 2,5m 
festgelegt.  

Das Wegesystem soll primär der Aufschließung des Areals dienen, KFZ-
Abstellflächen sind auf den jeweiligen Bauparzellen zu planen.  

 

Innere 
Erschließung 

Innere Erschließung – Übernahme in das Öffentliche Gut 

Grundsätzlich besteht von Seiten der Gemeinde das Interesse das Wegesystem – 
nach Fertigstellung – in das öffentliche Gut zu übernehmen. Folgende 
Voraussetzungen wurden dafür festgelegt:   

Erfüllung folgender Kriterien über die Aufnahme der Aufschließungsstraße (ohne 
Stichstraßen) in das öffentliche Gut der Gemeinde St. Stefan ob Stainz:  

1. Geländeaufnahme Vermessung des Geländes  

2. Herstellen des Unterbauplanums (UP)  

3. Vermessung – Höhen bzw. Lageabnahme des UP  

4. UP-Prüfungen – durch akkreditierten Prüfanstalt  

5. Herstellen der Ungebundenen Unteren Tragschichte (UUTS)  

6. Vermessung – Höhen bzw. Lageabnahme der UUTS UUTS-Prüfungen – durch 
akkreditierten Prüfanstalt  

7. Herstellen der Oberen Ungebundenen Tragschichte (OUTS) Vermessung – 
Höhen bzw. Lageabnahme der UOTS OUTS-Prüfungen – durch akkreditierten 
Prüfanstalt  

8. Asphaltierungsarbeiten (AC) Asphalt-Prüfungen – durch akkreditierten Prüfanstalt 

9. Endvermessung – Höhenabnahme 

10. Abnahme der Fahrbahn in der Lage und Höhe Qualitätsabnahmeprüfungen – 
durch akkreditierte Prüfanstalt 

11. Eine Kamerabefahrung für die Oberflächenentwässerung, damit sichergestellt ist, 
dass es keine Verschmutzungen und Verdrückungen gibt 
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Zu §5(1) – Generelle Vorgaben für die Bebauung Generell

Neben den einzelnen Festlegungen für die Zonen 01 und 02 gibt es auch generelle 
Festlegungen für das gesamte Bebauungsplanareal. So soll die grundsätzlich 
offene Bebauung weitergeführt werden, untergeordnete Baukörper und 
Nebengebäude dürfen aber auch in gekuppelter Bauweise ausgeführt werden.  

Die Hauptgebäudeausrichtung erfolgt nach Rechtsplan und orientiert sich an den 
Höhenschichtlinien des natürlichen Geländes um eine möglichst harmonische 
Einbettung der Objekte in das natürliche Gelände möglichst ohne 
Geländeveränderungen sicherzustellen.  

Dabei gilt, dass der Hauptkörper eine einfache langgestreckte Form in einem 
Seitenverhältnis von 1 zu 1,5 (Breite zu Länge) aufweisen muss. Diese längliche 
Gebäudestruktur entspricht den traditionellen Bauweisen und soll demzufolge 
weitergeführt werden.  

 

 

Bauweise 

 

Orientierung 

 

 

 

Proportionen 

 

Um den Hauptbaukörper klar zu definieren sind An- und Zubauten gegenüber dem 
Hauptgebäude untergeordnet auszuführen. Diese dürfen den Gesamteindruck des 
Gebäudes nicht stören, max. 30% der Geschossfläche betragen und niedriger als 
das Hauptgebäude sein. Des Weiteren dürfen An- und Zubauten nicht als 
flächenbündige Fortsetzung der Fassade des Hauptkörpers ausgeführt werden, 
sondern müssen ein Versatz von zumindest 30cm aufweisen um diesen vom 
Hauptbaukörper klar abzugrenzen. 

An- & Zubauten 

Die Dachdeckung der umgebenden Bestandsstruktur bildet sich (siehe Orthofoto) 
aus roten bis rotbraunen, kleinformatigen und nicht glasierten 
Deckungsmaterialien. Diese landschaftstypische Deckungsform soll auch im 
Bebauungsplanareal „Klug“ fortgeführt werden. Bei der Dachkonstruktion ist 
grundsätzlich ein umlaufender Dachüberstand von mind. 40cm auszuführen, für 
untergeordnete Baukörperteile sind Abweichungen zulässig. 

Dachdeckung 

In den letzten Jahren hat sich die alternative Energiegewinnung immer stärker 
durchgesetzt. Die Situierung derartiger Anlagen auf Gebäudedächern bringt 
zunehmend gestalterische Probleme mit sich. Um dieser Problematik in formaler 
Sicht entgegen steuern zu können, wurde die Vorgabe gewählt, dass diese ohne 
silhouettenbildende Wirkung auszuführen sind. (Aus fachlicher Sicht wird empfohlen, 

bei der Situierung der PV-Anlagen einfache Strukturen (z.B. linear entlang des Firstes), 
gegenüber kleinflächigen Gruppierungen zu bevorzugen). Eine Freiflächenaufstellung 
von PV-Anlagen ist verboten.  

PV-Anlagen 

Bei der Wahl der Fassadenfarbe ist grundsätzlich auf eine Anpassung bzw. 
Abstimmung an die Umgebungsbebauung zu achten. Sollten andere Farbtöne zur 
Ausführung kommen, ist unbedingt im Vorfeld das Einvernehmen mit der 
Baubehörde herzustellen und sind zur korrekten Beurteilung entsprechende Muster 
anzusetzen. Zu intensiv, als fremdartig in der Landschaft wirkende Farbtöne, sind 
zu vermeiden. In Ausnahmefällen und bei ausreichender Begründung soll aber 
zumindest für einzelne Bauteile (architektonische Gestaltung) auch die Möglichkeit 
einer intensiven Farbwahl gegeben sein. 

Farbe
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Zu §5(2) - Festlegungen in Zone 01 Zone 01

Aufgrund der bereits erwähnten Fortführung der südlich angrenzenden 
Bebauungsstruktur wird hier eine Bebauung mit Ein- und 
Zweifamilienwohnhäusern mit einer Dichte von 0,2 bis 0,4 festgelegt. Auch die 
Festlegungen zur maximalen Breite, Geschossanzahl und Dachformen orientieren 
sich daran. 

Aufgrund der leichten Abschüssigkeit des Hangen Richtung Südwesten ist es 
notwendig, einen maximalen Niveauunterschied zwischen Fußbodenoberkante und 
Fahrbahnoberkante festzulegen. (siehe Schnitt A-A lt. Beilage Gestaltungsplan). Es 
wird unterschieden zwischen berg- bzw. talseitiger Zufahrt von den neu 
herzustellenden, inneren Erschließungen. Bezugsniveau ist in beiden Fällen die 
fertige Fahrbahnoberkante (Asphaltoberkante) der jeweiligen Grundstückszufahrt. 

Eine wesentliche Zielsetzung der Festlegungen ist die Bewahrung des maximal 
zweigeschossigen Erscheinungsbildes. Mit den gewählten Festlegungen soll auch 
klargestellt werden, dass diese Zielsetzung – zur Wahrung des Orts- und 
Landschaftsbildes – unabhängig von etwaigen Maximalauslegungsmöglichkeiten 
auf Basis des Stmk. BauG einzuhalten ist. Die Schaffung eines optisch in 
Erscheinung tretenden dritten Geschoßes ist jedenfalls unzulässig.  

  

Zu §5(3) - Festlegungen in Zone 02 Zone 02

Hier wird – als Fortführung der bestehenden Bebauungsstruktur an der 
Landesstraße - eine höhere Dichte (0,2 bis 0,7) für Geschoßwohnbauten angestrebt 
(ein konkretes Projekt ist bereits in Planung). 

Bedingt durch die gegenüber der Zone 01 unterschiedliche Nutzungsform werden 
in der Zone 02 auch größere Gebäudehöhen ermöglicht, sowie ein erhöhter Bedarf 
an KFZ-Stellplätzen berücksichtigt. 

  

Zu §5(5) - Ergänzungsbestimmungen für „Stainzer-Häuser“ Stainzer-Haus

Der weststeirische Raum verfügt noch über einige für diesen Landschaftsteil sehr 
typische Wohnhäuser. Diese dem weststeirischen Haustypus zuzuordnenden 
Gebäude sind weitläufig auch als „Stainzer-Häuser“ bekannt.  

Typische Merkmale dieser Bauform sind unter anderem: 

 Bauweisen in tw. gemauerter und tw. in Holzblockbauweise 

 Deckenausbildungen in Holzbalkendecken, wobei diese über die Außenwand hinaustragen und 
gleichzeitig das Auflager für die Fußpfette des Dachstuhles darstellen. 

 Tw. sehr große Dachvorsprünge  

 Dachneigungen über 45° 

 schmale Giebel 

 abgesetzte Giebelverschalung 

Insbesondere durch die Ausbildung größerer Dachvorsprünge und der 
Dachneigung ergibt sich notgedrungen im Dachgeschoss eine größere 
Kniestockhöhe, als jene, bei herkömmlich gemauerten Gebäuden neueren 
Datums, bei denen die Fußpfette auf der Außenwand aufgelegt wird.  
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Die an und für sich in ihren Proportionen aber sehr schöne, klassische Bauweise 
soll natürlich dem Ortsbild entsprechend auch im Rahmen des Bebauungsplanes 
umsetzbar sein.  

Wichtig erscheint aber nur die Vorgabe, dass diese Bauweise dann aber auch 
konsequent verfolgt wird, und nicht eine Vermischung von verschiedenen 
Bauweisen erfolgt, um den möglichst größten Raumgewinn im Dachgeschoss zu 
erreichen.  

Aus diesem Grund wurde auch festgelegt, dass die Traufenkante nicht höher sein 
darf, als die Unterkante der Erdgeschossdecke bzw. der Unterkante der 
Holzbalken.  

 

 

Zu §6 - Freiflächen 

Es ist ein entsprechendes Augenmerk auf eine sensible Einbettung in die 
natürliche Geländesituation zu legen. Freiterrassen sind daher nicht in Form von 
künstlich aufgeschütteten Hügeln auszuführen, Gebäude bzw. deren Übergange 
sind an das natürliche Gelände anzupassen. Geländeveränderungen über einem 
Meter sind daher in geböschter oder abgetreppter (terrassierter) Form auszuführen. 
Bei geplanten Geländeveränderungen sind im Rahmen des Bauverfahrens 
nachvollziehbare Geländeschnitte mit Darstellung des aktuellen bzw. zukünftigen 
Geländeverlaufes vorzulegen.  

Steinschichtungen, zu hohe Niveauveränderungen in einer durchgehenden Fläche 
und Hügeln vor Terrassen würden sich nachteilig auf eine derartige Einbindung 
auswirken und sind deshalb unzulässig, bzw. wurde dazu eine Beschränkung der 
durchgängigen Länge für Stützbauwerke festgelegt. 

Stützmauern

Für die Herstellung von Einfriedungen und lebenden Zäunen ist die Verordnung 
der Gemeinde vom 01/06/2001 (siehe Beilage) einzuhalten.  

Zäune

Flächen sollen grundsätzlich so wenig als versiegelt werden, Hauszufahrten und 
Parkplätzen sollen - wenn möglich - eher mittels Rasenverbundsteinen oder 
ähnlichen Materialen befestigt werden. Um die Versiegelung zu begrenzen wird ein 
Versiegelungsgrad gem. BauG §8 von 30% der unbebauten Fläche festgelegt,  
Im Südwesten wird eine Freifläche als Versickerungsfläche für 
Oberflächenentwässerung festgelegt 

Versiegelung

Um die im näheren Umfeld bestehende Durchgrünung des Siedlungsbereiches 
fortzusetzen wurde festgelegt, dass unversiegelte Flächen zu begrünen bzw. zu 
bepflanzen sind. Dabei sind neophytische, invasive Pflanzen (nicht heimische 

Gewächse wie z.B. Thuje, etc.) verboten. 

Angemerkt wird, dass die Pflanzung eines Hausbaumes wird grundsätzlich 
empfohlen wird. 

Bepflanzung
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Zu §7 – Erfüllung der Vorgaben 

Grundsätzlich kann aus Sicht der örtlichen Raumplanung durch eine individuelle, 
fachlich fundierte Beurteilung eine wesentlich bessere Gestaltungsqualität der 
Bebauung und damit auch eine optimierte Einbettung in das Orts- und 
Landschaftsbild erfolgen, als dies im Rahmen von allgemeinen Festlegungen über 
das gesamte Baugebiet der Fall wäre. 

In diesem Sinne wurden auch die Festlegungen getroffen, dass die Vorgaben in 
der Verordnung zum Bebauungsplan das wesentliche Rahmenkorsett der Nutzung 
darstellen. In der Detailbetrachtung einer konkreten Bebauungsabsicht kann aber 
dennoch der Fall eintreten, dass zur Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes 
bzw. zur Wahrung der grundliegenden Zielsetzungen des Bebauungsplanes, 
ergänzende Einschränkungen bzw. Vorgaben durch den örtlichen 
Bausachverständigen erforderlich sind, dies soll im Einzelfall bei entsprechender, 
fundierter Begründung möglich sein. 

 

 

 



krasser+krasser architektur ZT-KG Seite 29 
 

RECHTLICHE GRUNDLAGE 
Die vorliegende Bebauungsplanung stützt sich auf das Stmk. Raumordnungsgesetz 2010 (StROG 

2010, LGBl. 6/2020), Abschnitt 4 “Bebauungsplanung“ und auf den Flächenwidmungsplan 1.0 bzw. 
der Flächenwidmungsplanänderung 1.09 der Gemeinde St. Stefan ob Stainz. 

 

 

STÄDTEBAULICHE ZIELSETZUNG UND 
LEITBILDER 

Ausgehend von der ländlichen, topographischen Situation und der bestehenden Bebauung haben 
sich folgende wesentliche Kriterien zur Erstellung eines Gesamtkonzeptes ergeben. 

a) Reaktion auf die bestehende Siedlungs- und Gebäudestruktur von St. Stefan ob Stainz 

b) Erschließen des Gebietes durch Anbindung an bestehende Erschließungswege. 

c) Sinnvolle Bebauung der Grundstücke unter Berücksichtigung der Himmelsrichtung. 

d) Die Schaffung von maßstäblichen Baukörpern und Grundflächen. 

e) Eine gute Einbettung in die Landschaft von St. Stefan ob Stainz, sowie eine gute Anbindung 
des Straßennetzes. 

f) Eine möglichst geringe Veränderung des natürlichen Geländes durch Einschnitte | Straßen etc. 
und Anschüttungen (Straßen, Terrassen etc.). 
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BEILAGEN 
 
 Gestaltungsplan Plan Nr.: 02/SOS/20/01  

 Gutachten Oberflächenentwässerung 

 Landesstraßenzufahrt - Gestattungsvertrag (GZ.: ABT16-119225/2019-4) 

 Verordnung über Einfriedungen und lebende Zäune vom 01/06/2001 
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1. Grundlagen der Oberflächenentwässerung 

1.1. Topographie 

Das zukünftige Projektsgebiet befindet sich im Ortszentrum von St. Stefan ob Stainz, südwest-

lich des Gemeindeamts in südlich ausgerichteter Hanglage. Die so genannten Kluggründe be-

finden sich zurzeit noch in unbebautem Zustand und sollen zukünftig für die Errichtung von 

Ein-und Mehrfamilienhäuser aufgeschlossen werden. Talseitig, südwestlich der Kluggründe 

befindet sich der Lemsitz Bach, in den die zukünftig anfallenden Oberflächenwässer des Auf-

schließungsgebiets abgeleitet werden sollen.  

1.2. Sickerfähigkeit des anstehenden Untergrundes 

Aufgrund der Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten in diesem Gebiet waren die Er-

wartungen hinsichtlich des Antreffens von sickerfähigen Bodenmaterial sehr gering. Im Zuge 

einer Begehung des Projektgebiets und der Untersuchung der Bodenverhältnisse konnte fest-

gestellt werden, dass die anstehenden Böden primär sandig, tonig und lehmiger Natur sind. 

Die Durchführung zweier Sickerversuche in bereits abteuften Probebohrlöchern bis zu einer 

Tiefe von etwa 15,0 Meter bestätigten die Annahme des schlecht bis gar nicht sickerfähigen 

Bodens.  

Der entwässerungstechnisch wirksame Versickerungsbereich liegt etwa in einem kf - Wertbe-

reich von 1 x 10-3 m/s bis 1 x 10-6 m/s. Der im Projektsgebiet angetroffene Boden besitzt einen 

kf-Wert von 1x10-7 oder geringer. 

Sind die Durchlässigkeitsbeiwerte zu gering (kf - Werte kleiner als 5 x 10-6 m/s), ist bei der 

damit verbundenen langen Einstaudauer der Versickerungsanlagen einerseits mit anaeroben 

Verhältnissen in der gesättigten Bodenzone zu rechnen, die das Rückhalte- und Umwand-

lungsvermögen ungünstig beeinflussen können, andererseits stehen bei rasch aufeinander 

folgenden Regenereignissen die erforderlichen Retentionsvolumina nicht zur Verfügung, 

wodurch eine ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Niederschlagswassers nicht ge-

währleistet ist. 
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Bei kf – Werten kleiner als 1 x 10-6 m/s ist eine Oberflächenentwässerung mittels Versickerung 

nicht möglich, so dass Ableitungsmöglichkeiten vorzusehen sind. 

1.3. Bestehende Ableitungssysteme 

Im Nahbereich des Projektgebietes sind keine öffentlichen Regenwasser- bzw. Mischwasser-

kanäle oder Vorflutgräben vorhanden. Somit ist aufgrund der lokalen Topographie und der 

geologischen Verhältnisse davon auszugehen, dass ein erheblicher Anteil der Niederschläge 

des Projektgebietes im Bestand oberflächlich Richtung Süden dem Lemsitz Bach zufließt. Der 

Verlauf der zu erwartenden Fließpfade des Oberflächenabflusses im Projektgebiet ist als Aus-

zug aus dem GIS-Steiermark in Abbildung 1 dargestellt.  

 

Abbildung 1: Fließpfade des Oberflächenabflusses im Projektgebiet 
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2. Regenwasserbewirtschaftung -  

 Bemessungsparameter 

2.1. Flächenermittlung 

Gemäß dem Vermessungsplan vom Büro Reichstahler wird die Fläche von etwa 24.000 m² in 

20 Bauparzellen zu je 800 -1.200 m² und einer Zufahrtsstraße mit etwa 3.700 m² aufgeteilt. Da 

zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes noch keine konkreten Angaben zur Bebauung 

der zukünftigen Parzellen vorhanden waren, wurde pauschal eine versiegelte Fläche von 300 

m² pro Grundstück angenommen. Der am Projektsstandort vorhandene Wanderweg, der im 

südlichen Bereich von West nach Ost verläuft, soll zukünftig ebenfalls mit Asphalt befestigt 

werden.  

Geplante versiegelte Flächenanteile: 

Verkehrsfläche ca. 3.700 m² 

Wanderweg ca. 380 m2 

Grundstücke ca. 6.000 m2 

 

Gesamtfläche versiegelt: ca. 10.080 m² 

2.2. Abflussbeiwerte 

Der mittlere Abflussbeiwert (m) ist der durchschnittliche Niederschlagsanteil im Projektgebiet, 

der oberflächlich und durch die Regenwasserkanalisation abfließt bzw. einer Versickerungs-

anlage oder einem anderen Entwässerungssystem zugeführt wird. 

Für die unterschiedlichen Beitragsflächen werden die Abflussbeiwerte gemäß DWA – M 153 

(2007) wie folgt festgelegt. Zur Vereinfachung und aufgrund der Tatsache, dass die zukünfti-

gen Gebäude noch nicht geplant sind, wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass jegliche 

bebaute Fläche (z.B. Pflasterung in der Einfahrt, Terrassenbereiche, Gehwege) als vollstän-

dig, bzw. so gut wie gänzlich versiegelt angenommen wird.  

Dachfläche, Einfahrt, Gehweg, Terrasse   = 1,0 

Verkehrsfläche (Asphalt)   = 0,90 

Wanderweg (Asphalt)        = 0,90 
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2.3. Bemessungsniederschlag 

Die Abflussbemessung erfolgte nach „Bemessungsniederschläge für die Siedlungswasserwirt-

schaft (BemNS)*“ lt. ÖWAV Leitfaden „Niederschlagsdaten zur Anwendung der ÖWAV - Re-

gelblätter 11 und 19“ (2007). 

Die maßgeblichen Niederschlagsdaten (e-Hyd Gitterpunkt 5533) wurden vom Bundesministe-

rium für Nachhaltigkeit und Tourismus herangezogen. 

 

2.4. Festlegung der Wiederkehrzeit für den Bemessungsregen 

Ein wesentlicher Faktor für die Bemessung eines Entwässerungssystems ist die Festlegung 

der Wiederkehrzeit für den Bemessungsniederschlag. Dabei sind die empfohlenen Bemes-

sungshäufigkeiten bei einfachen Bemessungsverfahren nach ÖNORM EN 752 (2017) bzw. 

des ÖWAV Regelblattes 11 (2009) zu berücksichtigen, wonach die unterschiedlichen Wieder-

kehrzeiten in Abhängigkeit von den typischen Schäden festzulegen sind, die je nach Nutz-

ungskategorie des entwässerten Gebietes auftreten können. 

Die nachstehende Festlegung der Bemessungshäufigkeiten erfolgte dabei unter Berücksichti-

gung der Vorgaben des ÖWAV Regelblattes 11 (2009), Tabelle 7-1, sowie den Vorgaben der 

ÖNORM EN 752 Tabelle 3: Bemessungskriterien für kanalindizierte Überflutungen  

Aufgrund der Tatsache, dass sich das gegenständliche Bauvorhaben in einem Wohngebiet 

befindet, wäre gemäß ÖWAV Regelblatt 11 (2009) eine Wiederkehrzeit von 1 Mal in 2 Jahren 

zu wählen. Gemäß ÖNORM EN 752 wäre für die Bemessung der Entwässerungssysteme eine 

Jährlichkeit von bis zu 1 Mal in 30 Jahren, in Abhängigkeit der zukünftigen Geländesituation 

und Bauweise der Gebäude vorzusehen.  

Laut ÖWAV Regelblatt 35 (2019) ist zu prüfen ob nach der zukünftigen Einleitstelle im Lemsitz 

Bach durch die zusätzlichen Wassermengen öffentliche Interessen und/oder fremde Rechte 

beeinträchtigt werden Die Veränderung der Wasserspiegelhöhe ist jedenfalls bis zu einem 30-

jährlichen Hochwasserabflussereignis zu ermitteln.  

Im gegenständlichen Fall wird eine Sicherheit in Form einer Wiederkehrzeit von 1 Mal in 20 

Jahren (n = 0,05) für die Dimensionierung der Entwässerungsanlagen gewählt.  

2.5. Beurteilung der Verschmutzung  

Hinsichtlich der qualitativen Beurteilung der Niederschlagsabflüsse wird auf das ÖWAV – Re-

gelblatt 35 (2015) zurückgegriffen. 
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Dabei kann folgende Zuordnung für das gegenständliche Projekt getroffen werden: 

 Flächentyp F1: Gering verschmutzte Glas-, Grün-, Kies- u. Tondächer sowie zement-

gebundene und kunststoffbeschichtete Deckungen. Alle anderen Materialien für gering 

verschmutzte Dachflächen und Terrassen nicht größer als 200 m² projizierter Fläche. 

Rad und Gehwege. Nicht befahrene Vorplätze und Einsatzfahrzeugzufahrten. 

 Flächentyp F2: Fahrflächen mit einer JDTV bis 500 Kfz/24 h bzw. Gleisanlagen bis 

5.000 Bto mit Ausnahme der freien Strecke. 

3. Regenwasserbewirtschaftungskonzept

 und Entwässerungsmaßnahmen 

 

Da die Untergrundverhältnisse im Projektgebiet keine Versickerung zulassen, wurde ein Sys-

tem aus Retentionsmaßnahmen und gedrosselter Ableitung in den Lemsitz Bach ausgearbei-

tet. Das RW-System ist darauf aufgebaut, einerseits die auf den jeweiligen Grundstücken an-

fallenden Oberflächenwässer in einem Leitungssystem gedrosselt in den Bach abzuleiten und 

andererseits die Oberflächenwässer der Verkehrsfläche über Einlaufschächte - und Rinnen zu 

sammeln, einem Humus-Filterbecken zuzuleiteten und dort aufgrund der bewachsenen 

Oberbodenschicht zu reinigen und anschließend ebenfalls gedrosselt in den Bach abzuleiten. 

Das durch die Oberbodenschicht durchsickernde Wasser wird in einem darunterliegenden Ri-

gol zusammengefasst und mittels mehrerer Teilsickerrohre Richtung Bach geleitet. Die Dros-

selwirkung des Beckens ergibt sich aus der natürlichen Sickergeschwindigkeit durch die Hu-

muspassage. Der dafür angesetzte Wert liegt bei 5x10-5.Bei einem Einstau von 1,5m beträgt 

die Wasseroberfläche ca. 255 m². Die daraus entstehende natürliche Drosselmenge des Be-

ckens liegt bei 12,75 l/s.  

Auf dem zur Verfügung stehenden Grundstück ist mit samt den notwendigen Anschüttungen 

und Abgrabungen ein Becken mit einer Größe von 15,0 x 17,0 m möglich. Der Böschungswin-

kel beträgt 3:2, somit ergibt sich eine Sohlfläche von 131 m², bzw. ein Stauvolumen von maxi-

mal 285 m³. Das Becken ist damit ausreichend dimensioniert, um ein 30-jährliches Regener-

eignis rückzuhalten, zu reinigen und gedrosselt in den Lemsitz Bach abzugeben.  

Die Entwässerung der zukünftigen Gebäude ist so konzipiert, dass alle versiegelten Flächen 

(Dachflächen Pflasterflächen im Außenbereich, Ein-oder Zufahrten…) mittels Dachabläufen 

oder Einlaufschächten gesammelt und einem geeigneten Rückhaltebehälter je Grundstück zu-

geführt werden. Die Entleerung der RW-Speicher erfolgt gedrosselt an der Sohle in den jewei-

ligen RW-Kanal. Die gedrosselte Ausleitmenge aus dem gesamten Projektsgebiet ergibt sich 

aus den aufsummierten Drosselleistungen aller zukünftig bebauten Grundstücke. Das gesam-

melte Wasser in den Speichern ist nicht mehr als geringfügig verschmutzt, da Verkehrsflächen 
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oder anderweitig verunreinigte Flächen jedenfalls, durch die Grundbesitzer vor Ableitung in 

den RW-Kanal mittels Filteranlagen zu reinigen sind.  

Die Drosselleistung pro Grundstück wurde mit 1,5 l/s festgelegt (siehe weiter unter). Unter der 

Annahme einer versiegelten Fläche von 300 m² müsste zur geordneten Erfassung und Ablei-

tung der anfallenden Niederschläge eines 20-jährlichen Regenereignis ein Speichervolumen 

von mindestens 11,7 m³ zur Verfügung gestellt werden.  

3.1. Hinweis 

Das geplante System aus Rückhaltemaßnahmen und gedrosselter Ableitung in den Lemsitz 

Bach ist nur unter der Bedingung möglich, dass die Grundstücksbesitzer der Grundstücke 

114/2 und 111/6 dem Bau einer Ableitung aus dem Projektsbegiet und eines Einlaufbauwerkes 

in den Bach zustimmen. Zusätzlich müssen die geplanten Maßnahmen mit der BBL Südwest-

steiermark bzw. mit dem zuständigen Wassermeister abgeklärt werden.  

3.2. Ausmaß des natürlichen Oberflächenabflusses 

Auf Grund der teilweisen Versiegelung der Flächen käme es im Vergleich zum natürlichen 

Abflussgeschehen grundsätzlich zu einer Verschärfung des Oberflächenabflusses. 

Unter der Annahme, dass der maximale Abfluss erreicht wird, wenn die Regendauer gleich 

der Konzentrationszeit ist, können folgende Bemessungsparameter festgelegt werden: 

Länge von der Gebietsgrenze bis zum Gebietsauslass: L = ca. 285 m 

Durchschnittliches Gefälle: J = ca. 9 % 

Konzentrationszeit (Kirpich): tc = 0,0663 * L 0,77 * J -0,385 → 3,8 min 

Konzentrationszeit (Carter): tc = 0,09765 * L 0,6 * J -0,3 → 5,7 min 

Konzentrationszeit (Kreps): tc = 0,872 * AE 
0,4 → 11,8 min 

Gewählte Konzentrationszeit: → 10,0 min 

Für die natürliche unverbaute Fläche wird aufgrund der Neigungsverhältnisse ein mittlerer Ab-

flussbeiwert von ψ = 0,25 angesetzt. 

Werden der Abschätzung des natürlichen Oberflächenabflusses Starkregenereignisse unter-

schiedlicher Jährlichkeit zugrunde gelegt, so ergeben sich folgende natürliche Abflussmengen 

aus dem gesamten Projektgebiet: 
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Jährlichkeit Dauerstufe Regenspende Abflussbeiwert Einzugsgebiet max. Abfluss 

n = 1 10 min. 186,7 l/s*ha Ψ = 0,25 24.000 m² 112 L/s 

n = 0,5 10 min. 235,00 l/s*ha Ψ = 0,25 24.000 m² 141 L/s 

n = 0,2 10 min. 320,70 l/s*ha Ψ = 0,25 24.000 m² 192 L/s 

n = 0,1 10 min. 385,10 l/s*ha Ψ = 0,25 24.000 m² 231 L/s 

n = 0,05 10 min. 451,80 l/s*ha Ψ = 0,25 24.000 m² 271 L/s 

n = 0,033 10 min. 486,80 l/s*ha Ψ = 0,25 24.000 m² 292 L/s 

Der natürliche Oberflächenabfluss vom gegenständlichen Grundstück wird je nach Starkre-

genereignis zwischen 112 L/s und 292 L/s liegen. 

 

Werden nun für die Abschätzung des natürlichen Oberflächenabflusses nur die zukünftig ver-

siegelten Flächen herangezogen, so ergeben sich folgende natürlichen Abflussmengen: 

 

Jährlichkeit Dauerstufe Regenspende Abflussbeiwert Einzugsgebiet max. Abfluss 

n = 1 10 min. 186,7 l/s*ha Ψ = 0,25 10.080 m² 47 L/s 

n = 0,5 10 min. 235,00 l/s*ha Ψ = 0,25 10.080 m² 59 L/s 

n = 0,2 10 min. 320,70 l/s*ha Ψ = 0,25 10.080 m² 81 L/s 

n = 0,1 10 min. 385,10 l/s*ha Ψ = 0,25 10.080 m² 97 L/s 

n = 0,2 10 min. 451,80 l/s*ha Ψ = 0,25 10.080 m² 114 L/s 

n = 0,1 10 min. 486,80 l/s*ha Ψ = 0,25 10.080 m² 123 L/s 

Der natürliche Oberflächenabfluss von den zukünftig versiegelten Flächen wird je nach Stark-

regenereignis zwischen 47 L/s und 123 L/s liegen. 

Der gedrosselte Abfluss aus dem im Süden situierten Retentionsbecken liegt, wie bereits oben 

erwähnt bei maximal 12,75 l/s. Um das natürliche Abflussgeschehen zukünftig keinesfalls 

nachteilig zu beeinflussen wird der Drosselabfluss der einzelnen Parzellen so gewählt, dass 

jedenfalls nicht mehr als 47 l/s aus dem Projektsgebiet abfließen können. Im Zuge der Dime-

sionierung der Rückhaltevolumina aus den einzelnen Grundstücken wurde deshalb ein Dros-

selabfluss von 1,5 L/s pro Grundstück angesetzt. Insgesamt wäre dadurch die Drosselmenge 

aller 20 Grundstücke auf 30,0 l/s begrenzt. 
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Der geplante Drosselabfluss von 42,75 l/s (30 l/s + 12,75 l/s) wäre gegenüber der Bestandsi-

tuation sogar eine Verbesserung. 

4. ANHANG 

 Bemessung eines Humusfilterbeckens für ein Starkregenereignis der Bemessungs-

häufigkeit n = 0,05 (entsprechend T = 20 Jahre) 

 Bemessung eines Retentionsbauwerkes für ein Starkregenereignis der Bemessungs-

häufigkeit n = 0,05 (entsprechend T = 20 Jahre) 

 Lageplan – Konzept Oberflächenentwässerung 
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Zuschlagsfaktoren Speichervolumen (DWA-A 117) fZ [-] 1,00 fA [-] 1,00
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 Landesstraßenzufahrt - Gestattungsvertrag (GZ.: ABT16-119225/2019-4) 
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 Verordnung über Einfriedungen und lebende Zäune vom 01/06/2001 
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ANHANG  

 

Einwendungen und Stellungnahmen 
 

Im Rahmen des in der Zeit vom 11/01/2021 bis 09/03/2021 durchgeführten, schriftlichen 

Anhörungsverfahrens wurden folgende Einwendungen bzw. Stellungnahmen eingebracht (fachliche 

Stellungnahme siehe umliegende Seite). 

 

Name E
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Stmk. LR, A13 X       
Stmk. LR, BBL-SW X       
Jauk Barbara X      

Fam. Krenosz X       
Fam. Unterreiner X       
Frieß Wolfgang X       

 

Des Weiteren sind folgende Leermeldungen (keine Einwendung oder Stellungnahme) 
eingegangen (sind im Folgenden fachlich nicht weiter zu behandeln) 

 Militärkommando Steiermark 

 Bundesdenkmalamt 

 ÖBB Infrastruktur AG 
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An das 
Gemeindeamt St. Stefan ob Stainz 
z. Hd. Hrn. Bgm. Oswald 
St. Stefan ob Stainz 21 
8511 St. Stefan ob Stainz  Graz, am 22/03/2021 
 
 
Betrifft:  Bebauungsplan 02 „Klug“ 
 Fachliche Stellungnahmen zu den eingebrachten Einwendungen 
 

Sehr geehrte Gemeinderäte, 
 

im Rahmen des in der Zeit vom 11/01/2021 bis 09/03/2021 durchgeführten, schriftlichen 
Anhörungsverfahrens wurden folgende Einwendungen bzw. Stellungnahmen eingebracht, welche im 
Folgenden kurz zusammengefasst werden. Zu jedem Einwendungspunkt wird des Weiteren eine 
Stellungnahme bzw. empfohlene Behandlung aus Sicht der örtlichen Raumplanung angeführt. 

 

1. Stmk. Landesregierung, Abteilung 13  
Einwendung vom 09/03/2021 | GZ.:ABT13-15313/2021-6 

Kurzfassung der wesentlichsten Einwendungspunkte: 

a) Aufschließungserfordernisse sind im Wortlaut anzuführen 

b) Ergänzungen bei den zu erfüllenden Mängeln 

c) Ergänzung hinsichtlich der Lärmfreistellung 

d) Anregung – Straßenfluchtlinien darzustellen 

e) Ergänzungen der Baugrenzlinien 

f) Anregung, die Zahl der Nebengebäude einzuschränken 

g) Anregung – Straßenbreiten prüfen 

h) Nutzung der Straße bis zur Übernahme ins öff. Gut in den Wortlaut aufnehmen 

i) Ergänzungen bei den Festlegungen zur Hauptgebäudeausrichtung 

j) Dichtereduktion in Zone 01 ist zu begründen 

k) Festlegungen „zu achten“ etc. sind zu konkretisieren 

l) Gebäudeversatz 30cm ist in den Wortlaut aufzunehmen 

m) Unterschiedliche Dachneigung der Satteldächer ist zu vereinheitlichen 

n) Wahlmöglichkeit in Zone 03 wird abgelehnt 

o) Festlegung in §7(2) hinsichtlich §4 werden abgelehnt 

p) Zaunverordnung unvollständig in den Unterlagen 
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Stellungnahme | Empfohlene Behandlung: 

Aufbauend auf die in der Abteilung 13 am 11/03/2021 (DI. Strommer, Mag. Ecker) geführte 
Besprechung sollte die Einwendung aus fachlicher Sicht der örtlichen Raumplanung zum Teil 
berücksichtigt werden.  

  Berücksichtigung 

zu a)  Aufschließungserfordernisse sind im Wortlaut anzuführen zur Gänze 

Die Mängel lt. Flächenwidmungsplan 1.0 (in der Fassung Änderung 1.09) wurden 
in den Wortlaut unter §2(3) eingefügt. 

 

zu b)  Ergänzungen bei den zu erfüllenden Mängeln zur Gänze 

Die ergänzenden Klarstellungen hinsichtlich der zu erfüllenden Mängel bzw. dem 
Zeitpunkt, wann die Aufhebung des Aufschließungsgebietes erfolgen kann, 
wurden im Erläuterungsbericht ergänzt.  

„[…] Zusammenfassung 

Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes 02 „Klug“ sind noch nicht alle Mängel lt. 
Verordnung zum Flächenwidmungsplan 1.09 erfüllt.  

Liegt zum Zeitpunkt der Endbeschlussfassung die entsprechenden Nachweise vor, 
kann die Aufhebung des Aufschließungsgebietes per Gemeinderatsbeschluss 
unmittelbar erfolgen (eigener Sitzungspunkt erforderlich). 

Unter bestimmten Voraussetzungen können fehlende Nachweise auch im Rahmen 
der jeweiligen Bauverfahren abgehandelt werden.  

Gem. StROG 2010, §8(4) ist die Erteilung von Festlegungs- und 
Baubewilligungsbescheiden nach dem Steiermärkischen Baugesetz vor Aufhebung 
der Festlegung von Bauland als Aufschließungsgebiet im Sinne des §29 Abs. 3 dann 
zulässig ist, wenn 

a) die Bewilligungen der Erfüllung der fehlenden Baulandvoraussetzungen dienen 
oder 

b) die gleichzeitige Fertigstellung der fehlenden Baulandvoraussetzungen mit dem 
Bauvorhaben gesichert ist.“ 

 

zu c) Ergänzung hinsichtlich der Lärmfreistellung zur Gänze 

Der Hinweis, dass im Falle von Baumaßnahmen im Bereich der Bestands-
gebäude auch die Nachweise der Lärmfreistellung zu berücksichtigen sind, 
wurde bereits in den Entwurfsunterlagen angeführt: 

„Der direkt an der Landesstraße befindliche, bebaute Bereich wurde vorwiegend zur 
Sicherstellung einer Zufahrtsmöglichkeit sowie zur Festlegung einer Regelung für 
Ersatzbauten in die Aufschließungsgebietsfestlegung miteinbezogen. 

Bei etwaigen Bauvorhaben im Bereich dieser Bestandsbauten (Um- oder Ausbau, 
Ersatzbau), sind im Rahmen des Bauverfahrens entsprechende 
Lärmschutzmaßnahmen vorzuschreiben bzw. umzusetzen.“ 
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Ergänzend wurde folgender Punkt unter §5(3)e, wie folgt eingefügt: 

„Bei Um- Zu- und Neubauten im lärmbelasteten Bereich entlang der L314 ist der 
Nachweis von Lärmschutzmaßnahmen gem. OIB-RL5 bzw. ÖN-S5021 zu erfüllen“.  

Die Isolinien (45dB-Nacht) wurden aus dem Flächenwidmungsplan 1.0 über-
nommen und im Rechts- wie auch im Gestaltungsplan dargestellt.  

 

zu d) Anregung – Straßenfluchtlinien darzustellen Nicht 

Die Definition der Straßenfluchtlinien ist im Wortlaut unter §3(1) ausreichend 
verankert, weitere Festlegungen bzw. Darstellungen sind aus fachlicher Sicht 
nicht erforderlich: 

„Die im Rechtsplan festgelegten Abgrenzungen der Erschließungsstraßen gelten als 
Straßenfluchtlinien im Sinne des BauG §4 Z.57. Es sind die einschlägigen 
Bestimmungen des Landesstraßenverwaltungsgesetzes einzuhalten.“ 

 

zu e) Ergänzungen der Baugrenzlinien zum Teil 

In Bereichen, in welchen die zusätzliche Festlegung von Baugrenzlinien fachlich 
nachvollziehbar ist, wurden diese im Rechtsplan ergänzt.  

Ergänzend wird noch auf das Schreiben der Stmk. Landesregierung, A16 vom 
22/01/2021 hingewiesen (Einwendung zur Fläwi-Änderung 1.09), wonach für den 
Fall, dass die Bestandsgebäude entlang der L314 geändert (abgebrochen) 
werden sollten, bei künftigen Bebauungen ein Freihaltebereich von 6m 
einzuhalten ist, die Festlegung von Baugrenzlinien ist in diesem Bereich daher 
nicht erforderlich.  

zu f) Anregung, die Zahl der Nebengebäude einzuschränken zum Teil 

Folgende Ergänzung wurde unter §5(2)g vorgenommen: 

„Je Grundstücksparzelle darf max. ein Nebengebäude errichtet werden“ 

Die angeregte Einschränkung erscheint aus fachlicher Sicht im Bereich der Zone 01 
(Ein- bzw. Zweifamilienwohnhausstrukturen) sinnvoll. Im Bereich der verdichteten 
Wohnbauten in Zone 02 wurde diese Festlegung nicht getroffen, da dadurch sehr 
wahrscheinlich Umsetzungskonflikte im Bauverfahren gegeben wären (z.B. 
Errichtung von mehreren Müllstellen, Radabstellkojen etc.) 

zu g) Anregung – Straßenbreiten prüfen zum Teil 

Die Straßenbreite wurde im Hauptzufahrtsbereich lt. Gestattungsvertrag auf 8,0m 
erweitert. Die Festlegung der übrigen Straßenbreiten ist aus fachlicher Sicht, wie 
aus Sicht der Gemeinde - auch hinsichtlich der räumlichen Zuordnung der 
Bebauungsplanfläche (kein großräumiges Durchzugsgebiet, die Erschließung 
dient vornehmlich dem Anrainerverkehr) – als ausreichend zu beurteilen.  
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zu h) Nutzung der Straße bis zur Übernahme ins öff. Gut i.d. Wortlaut aufnehmen zur Gänze 

Folgende Formulierung wurde in den Wortlaut §4(1)b aufgenommen 

„[…] Zur Sicherung einer dem öffentlichen Interesse entsprechenden Infrastruktur 
sind von den Grundeigentümern – bis zur Übernahme der Straßenfläche in das 
öffentliche Gut – sämtliche Zu- und Durchfahrtsmöglichkeiten im Sinne einer 
öffentlichen Straßenflächen zuzulassen.“ 

Des Weiteren wurden die - seitens der Gemeinde wesentlichen, zu erfüllenden 
Kriterien für eine Übernahme ins öffentliche Gut in den Erläuterungsbericht 
aufgenommen.   

 

zu i) Ergänzungen bei den Festlegungen zur Hauptgebäudeausrichtung Nicht 

Die grundsätzliche Zielsetzung nach Ausrichtung der Hauptgebäudeausrichtung 
ist im Wortlaut fixiert, die Schaffung eines gewissen, kleinräumigen Handlungs- 
bzw. Interpretationsspielraumes im Verantwortungsbereich des Bausach-
verständigen wird seitens der Gemeinde begrüßt und soll beibehalten bleiben. 

 

zu j) Dichtereduktion in Zone 01 ist zu begründen Zur Gänze 

Die Begründungen hinsichtlich der Dichtereduktion bauen auf das Fläwi-
Änderungsverfahren 1.09 auf und sind bereits in den Entwurfsunterlagen 
angeführt:  

„[….] Um eine Fortsetzung der im südlichen Anschluss bestehenden, 
kleinstrukturierten Ein- und Zweifamilienhausbebauung sicher zu stellen, wurde der 
im Flächenwidmungsplan festgelegte Dichterahmen eingeschränkt und mit max. 0,4 
an die Bestandsstruktur angepasst. Des Weiteren wird zur Sicherstellung der 
angestrebten Bebauung in diesem Bereich eine Einschränkung auf Ein- und 
Zweifamilienwohnhausstrukturen festgelegt.“ 

 

zu k) Festlegungen „zu achten“ etc. sind zu konkretisieren Nicht 

Die in der Verordnung getroffenen Festlegungen wurden nochmals 
eingehend in den Ausschüssen und im Gemeinderat besprochen. Die 
getroffenen Festlegungen sind aus Sicht der Gemeinde ausreichend, weitere 
Einschränkungen sollen demzufolge nicht getroffen werden.  

 

zu l) Gebäudeversatz 30cm ist in den Wortlaut aufzunehmen Zur Gänze 

Folgende Ergänzung wurde unter §5(1)e vorgenommen:  

„[…] Untergeordnete An-/Zubauten sind zulässig, wenn […] 

An- und Zubauten nicht als flächenbündige Fortsetzung der Fassade des 
Hauptkörpers ausgeführt werden, und einen Versatz von zumindest 30cm aufweisen 
um diesen vom Hauptbaukörper klar abzugrenzen.“ 
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zu m) Unterschiedliche Dachneigung der Satteldächer ist zu vereinheitlichen Zur Gänze 

Die Dachneigung bei Satteldächern wurde einheitlich auf 30° festgelegt.  

 

Zu n) Wahlmöglichkeit in Zone 03 wird abgelehnt Zur Gänze 

Die Zone 03 wurde zur Gänze entfernt und der Zone 01 zugeordnet.  

 

Zu o) Festlegung in §7(2) hinsichtlich §4 werden abgelehnt Zum Teil 

Der irrtümliche Verweis auf §4 der Verordnung wurde korrigiert (§5). Die 
grundsätzliche Zielsetzung von §7(2) soll aber beibehalten bleiben, da aus 
langjähriger Erfahrung als örtlicher Raumplaner, wie auch als 
Bausachverständiger und als Planungsbüro immer eine individuelle 
Beurteilung bzw. die Wahrung eines Handlungsspielraumes des örtlichen 
Bausachverständigen von Vorteil beim Vollzug ist (nicht alles kann voraus 
gesehen werden, Positives, mit den grundsätzlichen Zielsetzungen des 
Bebauungsplanes Vereinbares soll möglich sein). Diese Vorgangsweise hat 
sich seit vielen Jahren bewährt und soll auch aus Sicht der Gemeinde 
beibehalten bleiben.  

Zu p) Zaunverordnung unvollständig in den Unterlagen Zur Gänze 

Die Unterlagen wurden ergänzt. 

 

 

2. Stmk. Landesregierung, BBL-Südweststeiermark  
Einwendung vom 29/01/2021 | GZ.:ABT16-17859/2021-2 

Kurzfassung der wesentlichsten Einwendungspunkte: 

a) Ergänzende Darstellung für die mögliche Erweiterung nach Nordwesten 

b) Widerspruch zu Darstellung gem. Plan IGBK 

c) Anschluss an den Sommerweg zumindest für Wirtschaftsfahrzeuge 

d) Weg 4 im Rechtsplan darstellen 

e) Mindestbreite von Geh- und Radweg 2,5m 

 

Stellungnahme | Empfohlene Behandlung: 

Die Einwendung sollte aus fachlicher Sicht der örtlichen Raumplanung zum Teil berücksichtigt 
werden.  

  Berücksichtigung 

zu a)  Ergänzende Darstellung für die mögliche Erweiterung nach Nordwesten zur Gänze 

Die gewünschte Darstellung wurde als Richtungspfeil mit Textergänzung 
„mögliche, weiter Verkehrserschließung“ sowohl im Rechts- als auch im 
Gestaltungsplan vorgenommen. Weitere, diesbezügliche Erläuterungen sind 
auch im Erläuterungsbericht angeführt.  
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zu b)  Widerspruch zu Darstellung gem. Plan IGBK Nicht 

Die rechtlich verbindlichen Festlegungen sind im Rechtsplan BPL02-SOS 20/01, 
bzw. in der Verordnung zum Bebauungsplan verankert. Das Projekt IGBK stellt 
eine Vorentwurfsgrundlage zur allgemeinen Beurteilung der Situation dar.   

 

zu c)  Anschluss an den Sommerweg zumindest für Wirtschaftsfahrzeuge Zur Gänze 

Die angestrebte Durchfahrt für Wirtschaftsfahrzeuge über den Sommerweg ist im 
Rechtsplan verankert, entsprechende Anmerkungen sind im Erläuterungsbericht 
verankert: 

„Das Wegesystem wurde in der Form gewählt, dass eine möglichst durchgängige 
Erschließung (Minimierung von Stichstraßen), wie auch eine Anbindung von 
künftigen Baulandpotenzialen gewährleistet ist. Auch ist eine Anbindung an den 
südlich angrenzenden „Sommerweg“ (Gst.: 115/1), vorgesehen. Diese soll jedoch 
lediglich (gegebenenfalls gesichert durch demontierbare Poller) als Durchfahrt für 
Wirtschaftsfahrzeuge dienen […]“ 

 

zu d) Weg 4 im Rechtsplan darstellen Zur Gänze 

Die ergänzende Darstellung des bestehenden Weges wurde vorgenommen.  

 

zu e) Mindestbreite von Geh- und Radweg 2,5m Zur Gänze 

Die Breite der Geh- bzw. Radwegverbindungen wurde mit 2,5m festgelegt. 

 

 

3. Barbara Jauk  
Einwendung vom 08/03/2021 | GZ.:--- 

Kurzfassung der wesentlichsten Einwendungspunkte: 

a) Grundsätzliche Einwendungen zum Bebauungsplan 

 

Stellungnahme | Empfohlene Behandlung: 

Die Einwendung sollte aus fachlicher Sicht der örtlichen Raumplanung zur Kenntnis genommen 
werden, der Großteil der Einwendung betrifft offensichtlich ein bereits laufendes Bauverfahren 
und kann daher nicht im Rahmen der örtlichen Raumplanung behandelt werden.  

 

Zusätzliche Erläuterungen: 

Inhaltlich handelt es sich im Wesentlichen um dieselbe Einwendung, wie diese bereits im 
Rahmen des Flächenwidmungsplanänderungsverfahrens 1.09 eingebracht worden ist. Die in 
dieser fachlichen Stellungnahme angeführten Begründungen können daher auch für die 
gegenständliche Einwendung herangezogen werden:  
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 Grundsätzlich kann zu den Einwendungspunkten festgehalten werden, dass die 
Bebauungsplanfläche 02 „Klug“ , gemeinsam mit dem Grst. 113, 112/1, .23 etc. als 
Aufschließungsgebiet für Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen sind. Die 
zulässigen Nutzungen sind im StrOG 2010, §30(1)2 festgelegt: 

 

 „[…] allgemeine Wohngebiete, das sind Flächen, die vornehmlich für Wohnzwecke 
bestimmt sind, wobei auch Nutzungen zulässig sind, die den wirtschaftlichen, sozialen, 
religiösen und kulturellen Bedürfnissen der Bewohner von Wohngebieten dienen (z. B. 
Verwaltung, Schulen, Kirchen, Krankenanstalten, Kindergärten, Garagen, Geschäfte, 
Gärtnereien, Gasthäuser und sonstige Betriebe aller Art), soweit sie keine dem 
Wohncharakter des Gebietes widersprechenden Belästigungen der Bewohnerschaft 
verursachen […]“ 

 

Rechtmäßig bestehende, bewilligte Nutzungen bleiben davon unberührt.  

 

 Für die Erschließung des Areals über die L314 liegt ein Gestattungsvertrag 
zwischen Land Stmk. und der Reela Projekt Entwicklungs GmbH. Dieser ist den 
Gesamtunterlagen des Bebauungsplanes auch beigefügt.  

 Für die Oberflächenentwässerung liegt ein Projekt / Gutachten der IGBK Gmbh vor. 
Dieses ist den Unterlagen des Bebauungsplanes auch beigefügt. 

Laut Oberflächenentwässerungskonzept werden die Meteorwässer in einem 
geeigneten Rückhaltebehälter je Grundstück gesammelt, und in weiterer Folge in 
den Regenwasserkanal geleitet. Die Drosselleistung pro Grundstück wird mit 1,5 l/s 
festgelegt. Des Weiteren wurde im südwestlichen Bereich eine Freifläche zur 
Oberflächenentwässerung festgelegt. 

 Die weiteren Punkte zum Bauverfahren können – wie bereits eingangs erwähnt – 
nicht im Rahmen des Flächenwidmungsplanänderungsverfahrens behandelt 
werden.  

 

 

4. Fam. Krenosz 
Einwendung vom 22/01/2021 | GZ.:--- 

Kurzfassung der wesentlichsten Einwendungspunkte: 

a) Keine Durchfahrt über den Sommerweg 

b) Baumbepflanzungen sind vorzuschreiben 

c) Heizungen mit fossilen Brennstoffen sind zu untersagen 

 

Stellungnahme | Empfohlene Behandlung: 

Die Einwendung sollte aus fachlicher Sicht der örtlichen Raumplanung zum Teil berücksichtigt 
werden.  
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zu a)  Keine Durchfahrt über den Sommerweg Zur Gänze 

Die Durchfahrt über den Sommerweg lediglich für Wirtschaftsfahrzeuge ist im 
Rechtsplan dargestellt, entsprechende Anmerkungen sind im Erläuterungsbericht 
verankert: 

„Das Wegesystem wurde in der Form gewählt, dass eine möglichst durchgängige 
Erschließung (Minimierung von Stichstraßen), wie auch eine Anbindung von 
künftigen Baulandpotenzialen gewährleistet ist. Auch ist eine Anbindung an den 
südlich angrenzenden „Sommerweg“ (Gst.: 115/1), vorgesehen. Diese soll jedoch 
lediglich (gegebenenfalls gesichert durch demontierbare Poller) als Durchfahrt für 
Wirtschaftsfahrzeuge dienen […]“ 

zu b)  Baumbepflanzungen sind vorzuschreiben Nicht 

Bei dem Areal im Anschlussbereich zu den bestehenden Einfamilienwohnhaus-
strukturen handelt es um keine großflächige Entwicklung von Baulandflächen, die 
Festlegung von Bepflanzungszonen oder Pflanzgeboten erscheint in diesem Fall 
als zu weit gegriffen und sollte daher nicht berücksichtigt werden.  

zu c) Heizungen mit fossilen Brennstoffen sind zu untersagen Nicht 

Die Einschränkung von Feuerungsanlagen mit fossilen Brennstoffen ist bereits im 
Stmk. Baugesetz 95 idF. LGBl. 71/2020 unter §80(5a) wie folgt geregelt: 

„Bei Neubauten sowie bei Gebäuden, die durch Nutzungsänderung konditioniert werden, 
ist die Neuerrichtung von Feuerungsanlagen für flüssige fossile und feste fossile 
Brennstoffe sowie für fossiles Flüssiggas unzulässig.“ 

 

 

5. Manfred und Angelika Unterreiner  
Einwendung vom 28/02/2021 | GZ.:--- 

Kurzfassung der wesentlichsten Einwendungspunkte: 

a) Grundsätzliche Einwendungen | Anmerkungen zum Bebauungsplan 

 

Stellungnahme | Empfohlene Behandlung: 

Die Einwendung sollte aus fachlicher Sicht der örtlichen Raumplanung zum Teil berücksichtigt 
werden.  

 
1. Bebauungsdichte Zur Gänze 

Unter §2 der der Verordnung wird die im Flächenwidmungsplan (Stand Änderung 
1.09) festgelegte Bebauungsdichte angeführt. Die weiteren Differenzierungen in 
den einzelnen Zonen (Zone 01 => 0,2 bis 04; Zone 02 => 0,2 bis 0,7) ist im 
Rechtsplan und in der Verordnung verankert, weitere Begründungen sind im 
Erläuterungsbericht angeführt.   
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2. Zulässige Nutzungen Zum Teil 

Die Flächen sind als Allgemeines Wohngebiet festgelegt, die darin grundsätzlich 
zulässigen Nutzungen sind im Steiermärkischen Raumordnungsgesetz (StROG 
2010) unter  §30(1)2 festgelegt: 

„[…] allgemeine Wohngebiete, das sind Flächen, die vornehmlich für Wohnzwecke 
bestimmt sind, wobei auch Nutzungen zulässig sind, die den wirtschaftlichen, 
sozialen, religiösen und kulturellen Bedürfnissen der Bewohner von Wohngebieten 
dienen (z. B. Verwaltung, Schulen, Kirchen, Krankenanstalten, Kindergärten, 
Garagen, Geschäfte, Gärtnereien, Gasthäuser und sonstige Betriebe aller Art), soweit 
sie keine dem Wohncharakter des Gebietes widersprechenden Belästigungen der 
Bewohnerschaft verursachen […]“ 

Unter §2(2) der Verordnung wurden zusätzlich folgende Klarstellungen bzw. 
Nutzungseinschränkungen getroffen: 

„Andere Nutzungen und „Sonstige Betriebe“ gem. StROG §30(1)2 sind zulässig, wenn 
diese keine dem Gebiet widersprechende Verkehrs- und/oder Lärmbelastung 
verursachen (z.B. Büro, Friseur, od.ä).“ 

3. Baugrenzlinien Zum Teil 

Die Baugrenzlinien wurden – in Abstimmung mit der prüfenden Fachstelle der 
Stmk. Landesregierung – überprüft und zum Teil ergänzt.  

4. Zufahrtsgenehmigung L314 Zur Gänze 

Mittlerweile liegt ein Gestattungsvertrag des Landes Stmk. über sie Zufahrt von 
der L314 vor, die entsprechenden Unterlagen wurden dem Bebauungsplan 
beigefügt.  

5. Wegbreite 7,0m (bei Zufahrt Sommerweg) inkorrekt Zur Gänze 

Die Wegbreite wurde auf 5,0m korrigiert 

6. Planungsschritte im Bebauungsplan Zur Gänze 

Die Zuständigkeit der baulichen Herstellung für die Erschließung wurde unter 
§2(3) der Verordnung ergänzt. 

Angaben zur Übernahme der Wegflächen in das öffentliche Gut sind im 
Erläuterungsbericht angeführt. 

Auch die geplante Nutzung für den Anrainerverkehr bzw. die Durchfahrt über den 
Sommerweg für Wirtschaftsfahrzeuge wurde in den Erläuterungen ergänzt.  

7. Zonenüberschneidung irreführend Zur Gänze 

Die Wahlzone 03 wurde zur Gänze aus den Unterlagen entfernt und der Zone 01 
zugeordnet.  

8. Weitere Anmerkungen und Vorschläge Zur Kenntnis genommen 

Die Ausarbeitung der Unterlagen zum Bebauungsplan 02 „Klug“ erfolgte in enger 
Abstimmung mit den Grundeigentümern | Projektbetreibern, sowie den Vertretern 
des Gemeinderates. Aus Sicht der Gemeinde wurden mit der gegenständlichen 
Verordnung ausreichende Festlegungen zur Sicherung einer geordneten 
Siedlungsentwicklung getroffen.  
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6. Wolfgang Frieß  
Einwendung vom 11/01/2021 | GZ.:--- 

Kurzfassung der wesentlichsten Einwendungspunkte: 

a) Grundsätzliche Einwendungen zum Bebauungsplan 

 

Stellungnahme | Empfohlene Behandlung: 

Die Einwendung sollte aus fachlicher Sicht der örtlichen Raumplanung nicht berücksichtigt 
werden.  

 

Zusätzliche Erläuterungen:  

 Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es sich bei dem gegenständlichen 
Bebauungsplan um Flächen handelt, welche bereits im – aufsichtsbehördlich 
genehmigten - Örtlichen Entwicklungskonzept 1.0 der Gemeinde St. Stefan ob 
Stainz als Potenzial für Wohnentwicklung festgelegt sind und diese im 
Flächenwidmungsplan (Stand Änderung 1.09) auch als Aufschließungsgebiet für 
Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen sind.  

 Die Bebauungsplanung folgt daher – im Sinne des roten Fadens der örtlichen 
Raumplanung – den auf höherer Planungsebene festgelegten Zielsetzungen.  

 Die Ausweisung in zentraler Ortslage (Siedlungsschwerpunkt der Gemeinde) folgt 
auch den überregionalen Zielsetzungen nach verstärkter Konzentration der 
Besiedelung in Ortszentren. Mit dieser Maßnahme wird auch der angemerkten, 
ökologischen Zielsetzung (Minimierung der Verkehrswege, Schadstoffreduktion) 
gefolgt.  

 Die Gemeinde ist grundsätzlich daran interessiert, ausgewiesene Baulandflächen zu 
bebauen, weshalb diese Flächen mit Baulandmobilisierungsmaßnahmen belegt 
wurden. Der Zeithorizont dieser Maßnahmen ist aber nicht kurzfristig zu sehen, 
sondern stellt eine mittelfristige Maßnahme dar.  

 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass seitens der Gemeinde St. Stefan ob 
Stainz im Rahmen des Bebauungsplanes 02 „Klug“ sämtliche Vorgaben der 
überörtlichen Raumplanung erfüllt werden. Die Ausweisung baut auf das 
aufsichtsbehördlich genehmigte örtliche Entwicklungskonzept 1.0 der Gemeinde, wie 
auch den Flächenwidmungsplan 1.0 (in der Fassung Änderung 1.09) auf. Die zur 
Verfügungstellung von Wohnbauland in zentraler Lage stellt eine vorrangige Zielsetzung 
der Gemeinde dar.  

 

 
 Mit freundlichen Grüßen  
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__ 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zu dem dem ggst. Verfahren zu Grunde liegenden Entwurf des Bebauungsplanes bestehen aus 

raumordnungsfachlicher Sicht folgende Einwendungen bzw. Mängel: 

 

- Zu § 2: Da aufgrund der Bestimmungen des § 41 (1) Z1 lit. b) StROG die Inhalte des Flächen-

widmungsplanes – soweit relevant – im BPL ersichtlich zu machen sind, sind auch die 

Aufschließungserfordernisse, deren Umsetzung ua. auch über die Bebauungsplanung geregelt wird, 
im Wortlaut der Verordnung anzuführen.  

Anmerkung zu den Erläuterungen „Aufschließungserfordernisse | Mängel lt Flächenwidmungsplan“: 

In § 29 (3) Z4 StROG 2010 ist zur Aufhebung von Aufschließungsgebieten festgelegt, dass der 
Gemeinderat „nach Erfüllung der Aufschließungserfordernisse“ unter Anführung der Gründe diese 

zu beschließen hat. Grundsätzlich sind daher für die Aufhebung eines Aufschließungsgebietes 

entsprechend den oa. Vorgaben des StROG 2010 entsprechende Nachweise zu führen, dass 

sämtliche im FWP 1.09 festgelegte Aufschließungserfordernisse in der Natur bereits tatsächlich 
umgesetzt sind bzw. errichtet wurden (Wege, Oberflächenentwässerung udgl.). Die in den 

Erläuterungen ua. angeführte Aufhebung des Aufschließungsgebietes unmittelbar mit Rechtskraft 

des BPLs ist daher nicht nachvollziehbar. 

 

- Im FWP 1.09 wurde ua. das Aufschließungserfordernis „Lärmfreistellung“ festgelegt, wobei ein 

Abbruch der derzeit im lärmbelasteten Bereich an der Landesstraße bestehenden Gebäude nicht 

ausgeschlossen ist und daher für den Fall von Neubauten und/oder bei Zubauten für Wohnnutzungen 

im lärmbelasteten Bereich Festlegungen im Wortlaut des BPLs erforderlich sind, um die Einhaltung 
der Planungsrichtwerte für Gebäude und wesentliche Freiflächen sicher zu stellen. Auf die 

Erläuterungen der oa. FWP Änderung 1.09 wird in diesem Zusammenhang hingewiesen, wo 

ausgeführt wurde, dass eine entsprechende Beurteilung durch einen Befugten im Rahmen der 

Bebauungsplanung eingeholt werden sollte. Die Lärmisophone ist in der Plandarstellung zu 
ergänzen. 
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- Ergänzend zur Wortlautfestlegung hinsichtlich der Straßenfluchtlinien in § 3 (1) des BPLs, wird eine 

entsprechende Darstellung mit eigenständigem Planzeichen im Rechtsplan angeregt.  

 

- Zu § 3 (2) u (3): Im Rechtsplan werden die bebaubaren Bereiche nicht mit in sich geschlossenen 

Polylinien abgegrenzt, weshalb die Wortlautfestlegung, dass Gebäude nur innerhalb der durch diese 

Linien begrenzten Fläche errichtet werden dürfen, nicht hinreichend bestimmt ist. Insbesondere in 

den Zonen 2 und 3 an der Hangoberseite ua. im Bereich der Bestandsobjekte an der Landesstraße 
werden keine Baugrenzlinien und zum Teil auch keine Firstrichtungen festgelegt, weshalb 

Klarstellungen erforderlich sind, dass bzw. wie hier eine bauliche Entwicklung möglich ist.  

Dabei gelten iVm der Festlegung zu Straßenfluchtlinien in § 3 (1) des BPLs (Grenze der künftigen 
öffentlichen Verkehrsfläche, vgl. § 4 Z57 Stmk. BauG) entsprechend den Vorgaben des § 13 (13) 

Stmk. BauG zu den Erschließungswegen im Grunde die Abstandsbestimmungen der Absätze 1 bis 

11 des § 13 Stmk. BauG nicht. Gebäude könnten daher auch unmittelbar an „öffentliche 
Verkehrsflächen“ herangebaut werden, was aus fachlicher Sicht ua. aufgrund der Hanglage negativ 

beurteilt wird. Um eine den Raumordnungsgrundsätzen entsprechende Entwicklung der Struktur und 

Gestaltung des im FWP ausgewiesenen Baulandes sicher zu stellen, sind daher im Wortlaut und im 

Rechtsplan Adaptierungen der Festlegungen zu den Baugrenzlinien erforderlich. 

 

- Hinsichtlich der Errichtung von Nebengebäuden wird bauplatzbezogen eine Flächenbeschränkung 

oder eine Einschränkung der Anzahl von Nebengebäuden angeregt, um eine „Verhüttelung“ 

insbesondere an der Hangoberseite mit höherer Bebauungsdichte zu vermeiden. 

 

- Hinsichtlich der Breiten von Haupt- und Nebenwegen mit 6m bzw. 5m wird unter Berücksichtigung 

der Hanglage und der erforderlichen Entwässerungsanlagen eine Prüfung angeregt, um die geregelte 
Zufahrt bei Wirtschaftsdiensten, Begegnungsverkehr, Schneeräumung udgl. sicher zu stellen.  

Die Ausführung in der Fußnote 4, dass von den Grundeigentümern bis zur Übernahme der 

Straßenfläche in das öffentliche Gut Zu- und Durchfahrtsmöglichkeiten zugelassen werden „sollen“, 
ist ua. unter Berücksichtigung der Aufschließungserfordernisse und öffentlichen Interessen des FWP 

nicht nachvollziehbar und durch eine verbindliche Festlegung zu regeln. 

 

- Die mögliche Abweichung der Hauptgebäudeausrichtung von den Vorgaben des Rechtsplanes 

gemäß § 5 (1) lit. c) des BPLs ist durch eine konkrete Festlegung zu definieren. Die Bestimmung 

„nach Vorgabe der Baubehörde“ widerspricht dem erforderlichen Determinationsgebot. 

 

- Die in der Zone 1 geplante Reduktion der auch für das weitere Umfeld außerhalb des 

Planungsgebietes im FWP festgelegten maximal zulässigen Bebauungsdichte von 0,7 ist auf 

Grundlage einer vertieften Bestandsaufnahme zu begründen. 

 

- Der Verordnungswortlaut enthält mehrere nicht ausreichend konkrete Regelungen, die im Sinne der 

gebotenen Rechtssicherheit für nachfolgende Bauverfahren eindeutig zu definieren sind.  
Dies betrifft ua. Regelungen des § 5 (2) lit. e) „es ist auf eine Wahrung einer harmonischen 

Proportion des Gesamtgebäudes zu achten“ (siehe auch § 5 (3) lit. d), „aufgeständerte 

Terrassenkonstruktionen sind gegenüber unterkellerten Ausführungen zu bevorzugen“ und des § 6 
(5) „heimische Pflanzen sind zu bevorzugen“.  

Festlegungen im Sinne der oa. Ausführungen widersprechen ebenfalls dem erforderlichen 

Determinationsgebot und sind durch konkrete, einschränkende Vorgaben im Sinne der jeweils 

angestrebten Zielsetzung zu ersetzen.  
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- Der in den Erläuterungen angeführte Versatz von mindestens 30 cm von der Fassade des 

Hauptbaukörpers bei An- und Zubauten wäre für eine verbindliche Festlegung im Wortlaut zu 

regeln. 

 

- Die unterschiedliche maximal zulässige Dachneigung bei Gebäuden mit 2 Vollgeschoßen mit flach 

geneigtem Satteldach in Zone 1 mit maximal 25° bzw. in Zone 2 mit maximal 30° ist im Sinne der 

gebotenen Gleichbehandlung und unter Berücksichtigung der geordneten Entwicklung des Gesamt-

gebietes vertieft zu begründen. 

 

- Die geplante Festlegung zu Zone 3, dass mit der ersten Baubewilligung die Zonenzugehörigkeit für 

die weitere Bebauung definiert werden soll, wird beeinsprucht, da auch die Zulässigkeit der 

Bebauung eindeutig zu regeln ist (beachte ua. maximale Bebauungsdichte 0,4 bzw. 0,7). Die im 
Entwurf vorgesehene „Wenn-Dann-Bestimmung“, dass das erste Projekt maßgebend für 

Bauverfahren auf angrenzenden Bauplätzen in der Zone 3 ist, wird abgelehnt.  

 

- Die Bestimmung des § 7 (2), dass die Behörde Ausnahmen von den Vorschriften gemäß § 4 (Infra-

struktur ua. Erschließung, Wege) zulassen kann, wenn „gewisse“ Vorgaben eingehalten werden und 
ein Gutachten eines befugten Sachverständigen vorliegt, wird ebenfalls negativ beurteilt, da durch 

ein Gutachten Festlegungen einer allgemein gültigen Verordnung nicht übergangen werden können. 

 

- Im Anhang wird bei der Verordnung der Gemeinde zu den Einfriedungen um Prüfung der 

Vollständigkeit ersucht. 

 

Um eine vorbehaltslose Akzeptanz im Zuge des Verordnungsprüfungsverfahrens durch die Abteilung 

13 sicherzustellen, sind die vorangeführten Mängel durch Ergänzungen bzw. Korrektur der Unterlagen 
zu berücksichtigen. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass allfällige verfahrensbezogene Schreiben anderer Fach-/Ab-
teilungen/Stellen ebenfalls zu berücksichtigen sind. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Steiermärkische Landesregierung 

Die Abteilungsleiterin i.V. 

 

Dipl.-Ing. Thomas Strommer 

(elektronisch gefertigt) 

 

 

Durchschrift ergeht an: 

 

1. RO-Recht, zH. Frau Mag. Ecker – zur Kenntnisnahme 

2. RP: Krasser+Krasser Architektur ZT KG – per Mail 

D
as elektronische O

riginal dieses D
okum

entes w
urde am

tssigniert. H
inw

eise zur P
rüfung dieser 

elektronischen S
ignatur bzw

. der E
chtheit des A

usdrucks finden S
ie unter: https://as.stm

k.gv.at
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